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500.000 Euro betragen. Dieses, aus unserer Sicht erfolgrei-
che, Programm stieß in 2010 auf großes Interesse, so dass wir 
es zunächst bis Jahresende 2011 verlängert haben. 

Wir arbeiten mit einer großen Anzahl an Kreditinstitu-
ten als Risikopartner eng zusammen. Im vergangenen Jahr 
haben wir wieder eine beachtliche Zahl von Workshops und 
Vorträgen in Banken und Sparkassen durchgeführt. Damit 
uns neben den Kreditinstituten, die uns aus jahrzehntelanger, 
enger Geschäftsverbindung verbunden sind, noch weitere, ins-
besondere aber auch potentielle Existenzgründer noch besser 
kennen lernen, haben wir auch in 2010 unsere Öffentlichkeits-
arbeit weiter intensiviert. Unser Internet-Auftritt ist modern, 
kunden- und nutzerfreundlicher gestaltet. Besuchen Sie uns 
doch einmal auf unserer Website www.bb-h.de.

In enger Zusammenarbeit mit einer Presseagentur haben 
wir unseren öffentlichkeitswirksamen Auftritt insgesamt auf 
eine breitere Basis gestellt. Wir nutzen dabei verstärkt auch 
die neuen Kommunikationswege. So sind wir die erste Bürg-
schaftsbank in Deutschland mit einem Blog (Buergschaft-
ohne-Bank.de) und seit Anfang 2011 auch mit einer Facebook-
Adresse (facebook.com/Buergschaft).

Wir haben uns auch in erheblichem Maße an Messen und 
Informationsveranstaltungen beteiligt, insbesondere an Existenz-
gründermessen; wir waren dabei als Aussteller präsent, haben 
Workshops durchgeführt und Fachreferate gehalten.

Unser Ziel ist es, das Instrumentarium der Bürgschaftsbank 
Hessen noch stärker publik zu machen, damit potenzielle Exis-
tenzgründer und bestehende Unternehmen zum eigenen Nutzen 
zielgerichtet von unseren Leistungen profitieren. Die Bürgschafts-
bank ist in Verbindung mit der jeweiligen Hausbank ein idealer 
Finanzierungspartner, damit Unternehmen die sich bietenden 
Chancen im Markt nutzen können. Wir werden auch künftig 
unseren Beitrag hierzu leisten.

und teurer werden, die Arbeitskosten weiter ansteigen und insbe-
sondere die erforderlichen Fachkräfte nicht zu finden sind. 

Für unser klassisches Klientel, die kleinen und mittleren 
Unternehmen, die Angehörigen der Freien Berufe und Exis-
tenzgründer, geht es nun darum, den Aufschwung auch finan-
ziert zu bekommen. Sie haben neben den begrenzten Mög-
lichkeiten der Innenfinanzierung in der Regel nur den klassi-
schen Bankkredit, um den künftigen Finanzierungsbedarf zu 
decken. Hier sehen wir den entscheidenden Ansatz für uns, 
als Selbsthilfeeinrichtung der gewerblichen Wirtschaft, den 
betroffenen Unternehmen durch unsere Leistungen zu helfen 
und zu unterstützen. Die Bereitschaft der Kreditwirtschaft 
ist vorhanden, unter Einbindung unserer Risikopartnerschaft 
Unternehmen Kredite zu geben. In der gegenwärtigen kon-
junkturellen Aufschwungphase benötigen gerade kleine und 
mittlere Unternehmen frisches Kapital, um liquide zu bleiben 
und künftige Umsätze vorfinanzieren zu können.

Begünstigt durch verbesserte Rahmenbedingungen seitens 
der Rückbürgen Bund und Land Hessen, von vornherein befris-
tet bis Jahresende 2010, hatte die Bürgschaftsbank Hessen im 
Krisenjahr 2009 ein Rekordergebnis an neu übernommenen 
Bürgschaften und Beteiligungsgarantien erzielt. Dieses Ergebnis 
konnte in 2010 nochmals übertroffen werden. Zur wirkungsvol-
len Unterstützung des Mittelstandes wurde unter anderem die 
absolute Bürgschaftsobergrenze von bislang 1,0 Mio. Euro auf 
2,0 Mio. Euro angehoben. Damit konnte einer Vielzahl kleiner 
und mittlerer Unternehmen die betrieblich notwendige Aus-
stattung an Finanzierungsmitteln ermöglicht werden. 

Für unser Neugeschäft ab Januar 2011 finden wieder 
die Rahmenbedingungen Anwendung, die über viele Jahre 
hinweg bis März 2009 galten. Dies bedeutet eine absolute 
Bürgschaftsobergrenze von wieder 1,0 Mio. Euro.

Die Bürgschaftsbank hat in 2010 in besonderem Maße 
eine Vielzahl von Existenzgründern wirkungsvoll auf dem 
Weg in die Selbständigkeit begleitet, aber auch gestandenen 
Unternehmern bei Wachstumsinvestitionen und der Rege-
lung der Nachfolge geholfen.

Um auch bestehenden Unternehmen einen besseren 
Kreditzugang zu ermöglichen, wurde das bewährte Pro-
gramm „Bürgschaft ohne Bank BoB“ ab August 2009 auch 
auf diese Zielgruppe ausgeweitet. Bei noch positivem Eigen-
kapital und aktuell positiver Ertragslage können bestehende 
Unternehmen direkt zu uns kommen, wenn der zusätzliche 
Kreditwunsch den Betrag von 500.000 Euro nicht übersteigt 
und die bestehenden Bankverbindlichkeiten nicht mehr als Norbert Kadau Michael Schwarz

Vorwort der Geschäftsführung
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Vier Beispiele aus unserer Fördertätigkeit

Die Firma Mulke Topfkräuter beliefert seit September 2010 
die Edeka Südwest mit Biokräutern. Ermöglicht hat dies das 
Programm „Bürgschaft ohne Bank“.

Ein starker Trend in der Nahrungsmittelproduktion geht hin 
zu regionalen Produkten. Ganz vorne mit dabei: die Edeka Süd-
west mit ihrer Marke „Unsere Heimat – echt & gut“, deren Pro-
dukte und Rohstoffe ausschließlich aus dem Südwesten stam-
men. Der gesamte Prozess, von der Herstellung über die Verarbei-
tung und Kontrolle bis hin zum Verkauf kommt den Unterneh-
men und Menschen in der Region zugute. Das entlastet nicht nur 
die Umwelt, es schafft auch Arbeitsplätze vor Ort.

Zum Beispiel in der Gärtnerei Taunusblick in Wiesbaden. 
Ursprünglich war der Betrieb von Klaus und Monika Mulke 
auf die Zucht von Zierpflanzen wie Hortensien oder Weih-
nachtssterne ausgerichtet. Seit 2007 gehören auch Topfkräu-
ter zum Sortiment des Familienbetriebs, welche über den 
Gartenbau-Vermarkter Landgard vertrieben werden. 

Als Edeka Südwest für ihr Label „Unsere Heimat – echt & gut“ 
nach einem regionalen Produzenten für Bio-Topfkräuter suchte, 
empfahl Landgard die Mulkes. Dies war die Stunde von Tochter 
Christine, der Ältesten der drei Kinder. Die gelernte Zierpflan-
zengärtnerin, die bereits im elterlichen Betrieb arbeitete, wagte 
nun mit gerade 23 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie 
gründete die Mulke Topfkräuter Unternehmergesellschaft (UG), 
denn die Produktion von biologischen und konventionellen Pro-
dukten in derselben Firma ist nicht erlaubt. Mit ihrer UG baut 
Christine Mulke nun das Segment Topfkräuterproduktion weiter 
aus und setzt die Vermarktung im Rahmen des Bio-Standards 
um. Die Marketinggesellschaft „Gutes aus Hessen“ zertifiziert 
ihre Produkte mit dem Bio-Siegel-Hessen, welches das staatliche 
Biosiegel mit dem regionalen Herkunftssiegel kombiniert und 
einen hohen Qualitätsstandard garantiert.

Ungeahnt schwierig gestaltete sich die Finanzierung für 
den Ankauf der Saatgüter, die Betriebskosten während der 
Anlaufphase und die Anschaffung eines Lieferfahrzeuges, 
denn die Hausbank spielte nicht mit. Es war wiederum eine 
Empfehlung, die dem Familienbetrieb über diese Hürde half. 

Regionalität im Topf

Der Hessische Gärtnereiverband kannte das Konzept von 
Bürgschaft ohne Bank (BoB) und ermutigte Christine Mulke, 
bei der Bürgschaftsbank Hessen (BBH) anzuklopfen. 
Der Familienbetrieb ist nun in die fünfte Generation gegan-
gen, Christine erhält von ihren Eltern, aber auch von ihrem 
Verlobten, der in der Landwirtschaft tätig ist, jede Hilfe, die 
sie braucht. „Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit 
mit der BBH. Wir wurden stark unterstützt und gut beraten“, 
so das Fazit der Jungunternehmerin. Mit der Bürgschaft in 
der Tasche war der Kredit bald genehmigt und die ersten Bio-
Topfkräuter konnten an Edeka ausgeliefert werden.

Wenn der Frühling kommt, soll das Sortiment erweitert 
werden. Neben den Basilikum- und Petersilienpflänzchen 
aus dem Wintersortiment wird dann Zitronenmelisse, Thy-
mian und Oregano, Sauerampfer, Kerbel und vieles mehr 
angepflanzt werden. Und wenn alles nach Plan läuft, werden 
Familie Mulke, die zwei Gesellen und die zwei Auszubilden-
den dann Unterstützung von ein bis zwei weiteren Mitarbei-
tern erhalten.



11

Vier Beispiele aus unserer Fördertätigkeit

Wenn ein Familienunternehmen guten Gewissens in die 
Hände der Kinder übergeben werden kann, gilt dies als 
betriebswirtschaftlicher Glücksfall. Zu Beginn des Jahres 
2008 kaufte Kai Schröer seinem Vater Hans-Hermann 33 
Prozent der Backhaus Schröer GmbH ab, um diesen Glücks-
fall in die Wege zu leiten. 

Das Backhaus Schröer, 1951 von Bäckermeister Karl 
Schröer und seiner Ehefrau Josefine in Geisenheim gegrün-
det, ist mittlerweile ein alteingesessenes Wiesbadener 
Familienunternehmen. 1987, ein Jahr nach dem Tod von Karl 
Schröer, fand schon einmal eine Geschäftsübergabe statt, 
als die Witwe den Betrieb mit 15 Mitarbeitern und zwei Fili-
alen an Sohn Hans-Hermann übergab. Dieser erweiterte die 
Firma binnen 14 Jahren in zwei Schritten. Zunächst über-
nahm er 1994 die Bäckerei Fink GmbH mit 20 Mitarbeitern, 
drei Filialen und einer Backstube und firmierte in Backhaus 
Schröer GmbH um. Sechs Jahre später ging die Bäckerei 
Budecker, ein Traditionshaus, welches auf 75 Jahre Bestand 
zurückblicken konnte, ebenfalls an das Backhaus Schröer. 
2001, zum 50. Jubiläum, beschäftigte der Erbe von Karl und 
Josefine somit 220 Mitarbeiter und 30 Filialen.

Im gleichen Jahr war ein erster Kontakt zwischen der 
Backhaus Schröer GmbH und der Bürgschaftsbank Hessen 
zustande gekommen, als letztere gebeten wurde, die Über-
nahme der Bäckerei Budecker mit einer Bürgschaft zu beglei-
ten. 2008 trat Sohn Kai Schröer, gemeinsam mit seinem Vater, 
an die BBH heran, mit der Bitte, einen Kredit zu besichern, den 
er für die Übernahme von 33 Prozent der Firmenanteile benö-
tigte. Mit diesem Schritt wurde im Unternehmen Schröer der 
Wechsel in die dritte Generation eingeleitet.

Die Bürgschaftsbänker aus der Abraham-Lincoln-Straße 
in Wiesbaden taten daher, was sie in solchen Fällen immer 
tun: Sie warfen einen prüfenden Blick hinter die leuchtend 
blau-gelben Fassaden des Backhauses, um zu klären, ob die 
Zahlen und Fakten halten, was der betörende Duft aus den 
Backstuben verspricht. 

Das Wiesbadener Backhaus Schröer bereitet 
den Wechsel in die dritte Generation vor. 

Backen in der  
dritten Generation

Kai Schröer absolvierte nach seiner Ausbildung zum 
Bäckermeister ein betriebswirtschaftliches Studium. Seit 
2007 ist er Produktionsleiter, davor arbeitete der heute 
29-Jährige im kaufmännischen Bereich des elterlichen 
Betriebs. Durch das äußere Erscheinungsbild der knapp 40 
Filialen, welches inzwischen einheitlich blau-gelb ist, wurde 
der Wiedererkennungswert des Backhauses Schröer stark 
erhöht. Der vielfältigen Konkurrenz stellt sich Schröer mit 
seinem hochwertigen und vielfältigen Angebot entgegen, 
darunter zahlreiche Spezialprodukte, wie das Steinofenbrot, 
von Hand in Form gebracht und auf einer Steinplatte im Ofen 
gebacken oder das nach dem Gründer benannte Karlchen, 
ein Brötchen, welches im Laden frisch gebacken wird. Für das 
Rezept des französischen Bauernweißbrotes reiste eine Dele-
gation von Bäckern eigens in unser Nachbarland. Jedes Jahr 
wird Schröer für seine Produkte von der Bäckerinnung ausge-
zeichnet, 2010 26 mal in Gold und 13 mal in Silber.

Unter dem Motto „Genuss den ganzen Tag!“ öffnete im 
März 2009 das erste Café & Bistro Schröer in der Mainzer 
Straße in Wiesbaden seine Pforten. Hier fängt der Tag mit 
dem Frühstück oder dem schnellen Snack am Stehtisch an, 
geht über „À la Carte“-Gerichte und täglich wechselnde Mit-
tagsmenüs zum Kuchen am Nachmittag und endet beim 
abendlichen Bier oder Wein auf der Terrasse. In ein oder zwei 
Jahren sollen weitere Bistros der Marke Schröer folgen.

Zu seinem 60. Geburtstag steht die Backhaus Schröer 
GmbH offensichtlich auf festem Untergrund, so das Fazit von 
Bürgschaftsbank und Handwerkskammer. Die BBH erteilte 
die Bürgschaft daher ohne Bedenken. 
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Public Viewing mit 
Wiesenglück
Die Firma Wiesenglück möchte inter-
nationales Parkett betreten

Wiesenglück weckt sommerliche Gefühle, noch bevor man 
weiß, was sich dahinter verbirgt. Das Label steht für eine 
Schultertasche aus Autoplane, Nylon oder Kunstleder, für 
eine Picknickdecke aus Kunstrasen oder trendigen Stoffen im 
Retrolook, für ein Reißverschlusssystem, für eine Idee. Und 
Wiesenglück will mit ihren Taschen mit Wechselcover jetzt 
das internationale Parkett betreten. Das Programm „Bürg-
schaft ohne Bank“ der Bürgschaftsbank Hessen verhalf ihnen 
zu dem dafür notwendigen Kredit.

Die Frankfurter Designer Gerhard Feuerbach und Michael 
Scheicht hatten die Idee zu dieser Tasche während der Fuß-
ball-WM 2006. Das Cover kann abgenommen, auseinander 
gefaltet und als Decke verwendet werden. Mit dem hierfür 
entwickelten Reißverschlusssystem können auch mehrere 
Cover zu einer großen Decke verbunden werden. Es wäre 
daher nicht überraschend, große bunte Decken der Firma 
Wiesenglück bei Großkonzerten oder Picknicks zu sehen.

Feuerbach und Scheicht kennen sich, seit sie gemein-
sam Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung in 
Offenbach studierten. Seit fast vier Jahren sind sie nun mit 
Wiesenglück am Markt, die Rahmenbedingungen für eine 
reibungslose Produktion und Vermarktung sind gegeben. 
Um die Taschen für etwas mehr als hundert Euro verkaufen 
zu können, entschieden sie sich für verschiedene Produk-
tionsstätten in Europa und Asien. Dies erst nach eingehen-
der Prüfung, denn sie wollten sicher sein, dass nicht nur 
die Qualität der Arbeit, sondern auch die Bedingungen für 
die Arbeiter ihren Anforderungen entsprechen. Zusätzlich 
werden einige der Taschen in Deutschland hergestellt: In der 
Justizvollzugsanstalt Butzbach etwa arbeitet ein gelernter 
Schneider für die Firma Wiesenglück. 

Derzeit sind vier verschiedene Taschenmodelle in jeweils 
sechs Farben auf dem Markt, die mit etwa neunzehn unter-
schiedlichen Covern kombiniert werden können. Damit die 
Tasche mit Wechselcover auch weiterhin nur von der Firma 
Wiesenglück erhältlich ist, haben die beiden Geschäftsführer 
ihre Idee mit einem Patent geschützt. Nun wollen sie von ihrem 

Laden in Frankfurt Bornheim aus die Welt erobern. In dreizehn 
deutschen Städten, im schweizerischen Solothurn und in Tokio 
sind die Taschen bereits in ausgewählten Boutiquen erhältlich. 
Mit der aktuellen Kollektion und weiteren neuen Taschenmo-
dellen, immer wieder neuen Coverdesigns und Accessoires 
sollen nicht nur weitere deutsche Städte, sondern auch ver-
schiedene Länder Europas, Asiens und der USA hinzukommen. 
Neben dem Verkauf über Läden und Handelsvertreter planen 
die beiden Designer auch Kooperationen mit exklusiven Part-
nern aus unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft. Für diesen 
nächsten Schritt, den Ausbau der Marke Wiesenglück zur Kult-
marke auf internationalem Parkett, benötigten Feuerbach und 
Scheicht Fremdkapital. „Unser Unternehmensberater erzählte 
uns von BoB. Der Kontakt zu unserer Kundenberaterin bei der 
BBH war bald sehr persönlich. Alles Weitere ging unbürokra-
tisch und schnell“, so Scheicht. 

Vier Beispiele aus unserer Fördertätigkeit
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Seit vierundzwanzig Jahren sorgt die Firma Tholander für gute 
Luft, und zwar weltweit. Das Viernheimer Unternehmen ist als 
Anlagenbauer im Bereich Umwelttechnik tätig. Biofilter und 
Gaswäscher für Abluftreinigungsanlagen, überwiegend im 
Abwasser- und Entsorgungssektor, sind die Hauptprodukte.

2002 veräußerte das Ehepaar Tholander die Firma aus 
Altersgründen. Hauptgesellschafter wurde ein griechisches 
Großunternehmen, welches in seinem Heimatland Markt-
führer im Bau von Abwasserkläranlagen war. Durch Großpro-
jekte geriet dieses in eine wirtschaftliche Schieflage, unter 
der auch die Firma Tholander zu leiden hatte. 2005 kündigte 
die Hausbank schließlich die Kreditlinien.

Die schweren Zeiten fanden ein Ende, als 2007 die griechi-
schen Anteile an im Unternehmen tätige Mitarbeiter verkauft 
wurden. Thomas Pfliegensdörfer, bereits seit 2001 Geschäfts-
führer, wurde neuer Hauptgesellschafter. In demselben Jahr 
kam die erste Zusammenarbeit mit der Bürgschaftsbank 
Hessen zustande, welche die neu eingeräumte Betriebsmit-
tellinie und den Avalrahmen besicherte. Die interne Neuaus-
richtung, die geplante Konzentration auf das bekannte Feld 
der kleinen und mittelgroßen Aufträge sowie die langjährige 
Präsenz am Markt rechtfertigten diesen Schritt.

Das Geschäftsjahr 2008 bestätigte die optimistische Ein-
schätzung der Beteiligten in vollem Umfang, die Geschäfte 
liefen gut. In dieser Situation klopfte Tholander zum zwei-
ten Mal an die Pforten der Bürgschaftsbank Hessen. Eine 
Stärkung des Eigenkapitals war notwendig geworden, unter 
anderem, um eine finanzielle Basis zur Ausführung von 
Aufträgen aus dem arabischen Raum zu schaffen. „Alles lief 
total unkompliziert“ resümiert Pfliegensdörfer die Zusam-
menarbeit mit der BBH.

In Viernheim herrscht keine Krisenstimmung, stattdes-
sen macht sich vorsichtiger Optimismus breit. Die Spezia-
listen für gute Luft sind in über zwanzig europäischen und 
asiatischen Staaten vertreten. Nun streckt das Unterneh-
men die Fühler nach Lateinamerika aus. Es gibt viel zu tun 
im Reich der Gerüche.

Weltweit gute Luft
Tholander hat die Krise überwunden 
und wächst bereits wieder

Vier Beispiele aus unserer Fördertätigkeit





Aufgaben und Ziele



16

Aktive Förderung des Mittelstandes

Die Bürgschaftsbank Hessen GmbH als Selbsthilfeeinrichtung der hessischen Wirtschaft 
unterstützt kleine und mittlere Betriebe, Angehörige der Freien Berufe und Existenzgründer 
durch die Übernahme von Kreditbürgschaften und Beteiligungsgarantien. 

Die Bonität eines Unternehmens und die Sicherheiten, die es stellen kann, sind heutzu-
tage die dominierenden Faktoren bei einer Kreditvergabe durch die Banken und Sparkassen. 
Dies hat jedoch in vielen Fällen zur Folge, dass notwendige Investitionen in der mittelständi-
schen Wirtschaft nicht getätigt werden können, wenn entsprechende Sicherheiten fehlen – 
mit weit reichenden Konsequenzen für die Unternehmen selbst, aber oftmals leider auch für 
deren Mitarbeiter. Und es geht nicht nur um die Finanzierung von Investitionen. Gerade in 
der aktuellen wirtschaftlichen Aufschwungphase ist die Bereitstellung eines ausreichenden 
Liquiditätsrahmens überlebenswichtig. Ein probates Mittel für diese Fälle ist die Verbürgung 
eines erhöhten Kontokorrentkredites oder eines zusätzlichen Betriebsmitteldarlehens. Die 
Sicherstellung der Betriebsmittelfinanzierung wird nicht nur wirkungsvoll eine kurzfristig 
bestehende Liquiditätsenge beheben, sie wirkt sich auch positiv auf bestehende Lieferan-
tenbeziehungen aus, indem beispielsweise wieder mit Skonto bestellt werden kann. 

In solch einer Situation kann allein eine Bürgschaft fehlende Sicherheiten ersetzen. In 
der Bereitstellung dieser Sicherheiten sehen wir unsere vorrangige Aufgabe. Hierdurch 
ermöglichen wir den Unternehmen ausreichende Kreditfinanzierungen und erweitern 
ihre Finanzierungsspielräume. 

Soll neben der Absicherung von Investitionen und Betriebsmitteln zugleich die wirt-
schaftliche Eigenkapitalquote verbessert werden, so können über die Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaft Hessen (MBG Hessen) durch stille Beteiligungen die Eigenmittel erhöht 
werden. Der Unternehmer profitiert somit doppelt von unserem Kombinationsangebot, das 
wir Mitte letzten Jahres gemeinsam mit der MBG Hessen zu Gunsten der mittelständischen 
Wirtschaft entwickelt haben. Neben anderen Vorteilen ist ein Punkt besonders hervorzuhe-
ben: Für die stillen Beteiligungen der MBG Hessen, die von uns abgesichert werden, braucht 
der Unternehmer keine betrieblichen Sicherheiten zur Verfügung zu stellen, sondern kann 
diese für die normale Bankfinanzierung reservieren. 

Wir gehen für und mit dem Unternehmer oder Freiberufler ins wirtschaftliche Risiko, 
damit Erfolg versprechende Investitionen, aber auch die Sicherstellung betriebsnotwendi-
ger Liquiditätsfreiräume nicht an fehlenden Sicherheiten scheitern. Wir orientieren uns an 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und unterstützen Vorhaben, die eine positive Per-
spektive haben. Dabei sollte das Unternehmen günstige Standort- und Wettbewerbsverhält-
nisse aufweisen und in einer wirtschaftlichen Prognose nachvollziehbar belegen, dass aus 
dem Geschäftsbetrieb sowohl der Kapitaldienst als auch ein ausreichender Lebensunterhalt 
erwirtschaftet werden können. Darüber hinaus setzt eine Bürgschaftszusage neben einer 
angemessenen finanziellen Eigenbeteiligung an den Kosten des Vorhabens beim Unterneh-
mer auch den Willen und die Fähigkeit zur Leistung voraus.
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Für eine fundierte Entscheidung holen wir den fachkundigen Rat der Kammern und Fachver-
bände ein. Ausschlaggebend sind am Ende die Erfolgsaussichten des Konzeptes sowie die 
persönlichen und fachlichen Fähigkeiten der Unternehmerinnen und Unternehmer. Nicht 
ausreichende Bonität kann durch unsere Bürgschaften und Garantien allerdings nicht aus-
geglichen werden. Stimmt die Rentabilität, können wir fehlende Sicherheiten ersetzen. 

Wir helfen schnell und unkompliziert

Jahrzehntelange Erfahrungen, die Einbindung in ein gut funktionierendes Netzwerk und 
unsere umfangreiche Fachkompetenz ermöglichen es uns, Entscheidungen schnell und 
unkompliziert zu treffen. Binnen einer Woche nach Antragseingang nehmen wir regelmäßig 
eine erste Bewertung des Antrages und des Geschäftsplanes vor. Wir fordern sodann eine 
fachliche Stellungnahme der zuständigen Kammer bzw. des Verbandes an und ggf. auch 
weitere Informationen und Unterlagen vom Antragsteller unter Einbeziehung der einrei-
chenden Bank oder Sparkasse. Mit Hilfe des Geschäftsplanes unter Berücksichtigung der 
erhaltenen Informationen wägen wir dann grundsätzlich ebenfalls binnen Wochenfrist die 
Risiken ab. Sind sie tragbar, bürgen wir für bis zu 80 Prozent des benötigten Kredits bei Investi-
tionsvorhaben und bis zu 60 Prozent bei Betriebsmittelfinanzierungen.

Die Maximalhöhe der Bürgschaft beträgt bei einer Antragstellung ab Januar 2011 wieder 
1,0 Mio. Euro. Die Laufzeit einer Bürgschaft kann in Anpassung an das jeweilige Vorhaben 
und die betriebswirtschaftlichen Bedürfnisse bis zu 15 Jahre, bei Baufinanzierungen bis zu 
23 Jahren betragen. Bei zu verbürgenden Programmdarlehen der öffentlichen Hand kann die 
zeitliche Regelgrenze von 15 Jahren auch überschritten werden. Insbesondere die Kombina-
tion zinsgünstiger Mittel mit einer Bürgschaft von uns bietet gerade Existenzgründern eine 
wirkungsvolle Unterstützung. 

Zugegeben, unsere Beurteilung ist gründlich, wir sehen uns dabei nicht zuletzt in der 
Verantwortung für die Antrag stellenden Unternehmer, deren Familien, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Letztlich bedeutet eine Bürgschaftsübernahme aber auch, dass Person, 
Unternehmen, Vorhaben und Zukunftsaussichten von uns geprüft und für gut befunden 
sind. Wir bestätigen damit eine hohe Erfolgsquote – quasi ein Gütesiegel.

Nach der Bürgschaftsübernahme

Auch nach der Bürgschaftsübernahme hört unsere Unterstützung nicht auf. Seit fünf 
Jahren bieten wir den Unternehmern, für die wir uns verbürgt haben, nach deren ersten 
vollen Geschäftsjahr einen Unternehmens-Check-Up an. Hierzu arbeiten wir eng mit dem 
RKW Hessen und den Betriebsberatungen der hessischen Handwerkskammern zusammen. 
In strukturierten Gesprächen steigen die Unternehmensberater tief in das Unternehmen 
ein, der bei der Bürgschaftsbeantragung vorgelegte Businessplan findet Berücksichtigung, 
die erfolgswirtschaftlichen Zahlen werden analysiert. Als Ergebnis bekommt der Unternehmer 
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Aufgaben und Ziele

einen detaillierten Bericht, der ihm Stärken, aber auch weitere Umsetzungserfordernisse 
oder -Möglichkeiten aufzeigt, damit der beabsichtigte Erfolg auch wirklich eintritt oder 
erhalten bleibt. Diese Check-Ups werden unter anderem durch die Bürgschaftsbank bezu-
schusst, so dass die wertvolle Unterstützung nicht an den Kosten zu scheitern braucht. 

Natürlich lässt sich die Bürgschaftsbank regelmäßig die Jahresabschlüsse ihrer Kunden 
vorlegen. Erkennen wir bei der Analyse Hinweise, die darauf schließen lassen, dass der 
Unternehmenserfolg gefährdet sein könnte, halten wir Rücksprache mit der Hausbank. 
Teilt diese unsere Einschätzung, empfehlen wir, eine Unternehmensberatung einzuschal-
ten. Die Leistungen der Betriebsberater der hessischen Handwerkskammern sind dabei 
für Handwerksbetriebe sogar kostenfrei. Die Unternehmen und Angehörige der Freien 
Berufe können beispielsweise über das RKW Hessen qualifizierte und zum Unternehmen 
passende Unternehmensberater empfohlen bekommen. Hierbei kümmert sich das RKW 
Hessen auch um EU- und Landeszuschüsse für die Unternehmensberatung. Die beim 
Unternehmen verbleibenden Eigenkosten bezuschusst die Bürgschaftsbank mit bis zu 
1.500 Euro, damit die Hilfe nicht am Geld scheitert. 

Mit uns erfolgreich in die Zukunft

Den wirtschaftlichen Erfolg junger Betriebe zu sichern und die Stellung kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu stärken – das ist unser Ziel. Die Bürgschaftsbank stützt sich auf die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit ihren Gesellschaftern, den Banken, Kammern und Verbänden. 
Das Land Hessen und die Bundesrepublik unterstützen uns durch Rückbürgschaften. Alle 
Partner unterstützen uns nach Kräften und machen uns zu einer wichtigen Selbsthilfeein-
richtung der hessischen Wirtschaft.
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Kammern
•	� Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main als Treuhänder der Arbeits- 

gemeinschaft Hessischer Industrie- und Handelskammern, Frankfurt am Main
•	� Handwerkskammer Kassel
•	� Handwerkskammer Rhein-Main, Darmstadt und Frankfurt am Main
•	� Handwerkskammer Wiesbaden

Innungen und Fachverbände des Handwerks
•	� Bäckerinnungsverband Hessen, Königstein / Ts.
•	� Fachverband Elektro- u. Informationstechnik Hessen / Rheinland-Pfalz (FEHR),  

Frankfurt am Main
•	� Fachverband Metall Hessen, Oberursel / Ts.
•	� Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hessen, Gießen
•	� Fleischerverband, LIV Hessen, Obertshausen
•	� Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innung, Frankfurt/Wiesbaden KdöR,  

Bad Vilbel (ab 07/2010)
•	� Landesverband Hessen des Kraftfahrzeug-Gewerbe (LIV), Wiesbaden
•	� Leben Raum Gestaltung Hessen, Wettenberg
•	� LIV des Dachdeckerhandwerks Hessen, Weilburg
•	 LIV Hessen des Friseurhandwerks, Hanau
•	 LIV Hessen für das Gebäudereiniger-Handwerk, Frankfurt am Main 
•	 Landesverband Hessen des Karosserie- und Fahrzeugbau-Handwerks,  
	 Bad Vilbel (bis 07/2010)
•	 LIV Hessen des Schuhmacherhandwerks, Frankfurt am Main
•	 LIV Hessen des Zahntechnikerhandwerks, Frankfurt am Main
•	 Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e. V., Frankfurt am Main
•	 Verband Farbe Gestaltung Bautenschutz Hessen, Frankfurt am Main
•	 Verband Hessischer Zimmermeister e. V., Kassel

Verbände des Garten- und Landschaftsbaus
•	� Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau  

Hessen-Thüringen e. V., Wiesbaden
•	� Hessischer Gärtnereiverband e. V., Frankfurt am Main

Verbände des Hotel- und Gaststättengewerbes
•	 HOGA Service GmbH für das Hessische Hotel- und Gaststättengewerbe, Wiesbaden
•	� Hotel- und Gaststättenverband Darmstadt e. V., Darmstadt
•	� Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen Kreisverband Frankfurt am Main e. V., 

Frankfurt am Main

Gesellschafter

Gesellschafter
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•	� Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen e. V. – Geschäftsstelle Mittelhessen, 
Gießen

•	� Hotel- und Gaststättenverband des Kreises Groß-Gerau e. V., Darmstadt
•	� Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen Bezirksverband Nordhessen und 

Osthessen e. V., Kassel
•	� Hotel- und Gaststättenverband Odenwaldkreis e. V., Darmstadt
•	 Hotel- und Gaststättenverband für Stadt und Kreis Offenbach e. V., Mühlheim
•	� Hotel- und Gaststättenverband TAUNUS e. V., Bad Homburg
•	� Hotel- und Gaststättenverband Wetterau e. V., Hirzenhain
•	� Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen Bezirksverband Wiesbaden, Rheingau, 

Untertaunus e. V., Wiesbaden
•	� Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen e. V., Wiesbaden, einschließlich der 

9 Kreis- und Ortsverbände: Dieburg, Gelnhausen, Limburg, Main-Taunus, Oberlahn, 
Schlüchtern, Usingen, Wetzlar und Bad Orb

Verbände des Handels
•	� AGH Verband Großhandel Außenhandel Verlage und Dienstleistungen Hessen e. V., 

Frankfurt am Main
•	� Bundesfachverband Deutscher Reformhäuser (refo) e. V., Zarrentin
•	 Einzelhandelsverband Hessen-Nord e. V., Kassel
•	� Einzelhandelsverband für Stadt und Kreis Offenbach e. V., Offenbach am Main
•	� Handelsverband BAG Hessen Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels 

Hessen e. V., Mainz (bis 06/2010)
•	� Landesverband des Hessischen Einzelhandels e. V., Frankfurt am Main
•	� Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel Mitte-Süd e. V., Frankfurt am Main
•	� Wirtschaftsverband der Handelsvertretungen Hessen und Thüringen (CDH) e. V.,  

Frankfurt am Main

Industrie- und Verkehrsverbände
•	� Arbeitgeberverband der Deutschen Glasindustrie e. V., München
•	� Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V., Wiesbaden
•	� Brauerbund Hessen-Mittelrhein e. V., Wiesbaden
•	� Gesellschaft zur Förderung des Maschinenbaus GmbH, Frankfurt am Main
•	� Hessenbeton e. V., Wiesbaden
•	� SLV Speditions- und Logistikverband Hessen / Rheinland-Pfalz, Frankfurt am Main
•	� Unternehmerverband Frankfurt Rhein-Main e. V., Frankfurt am Main
•	� VDMH Verband Druck + Medien Hessen e. V., Frankfurt am Main
•	� Verband der Chemischen Industrie e. V., Frankfurt am Main
•	� Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V., Frankfurt am Main
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Gesellschafter

•	� Verband der Papier- und Pappenindustrie Hessen e. V., Landesvertretung des VDP, 
Gernsbach

•	� Verband der Säge- und Holzindustrie Nord e. V., Wiesbaden
•	� Verband der Textilindustrie Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland e. V., Bad Hersfeld
•	� Verband Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Hessen-Thüringen e. V., Wiesbaden
•	� Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände e. V., Frankfurt am Main
•	� VPU-Mitte e. V., Frankfurt am Main
•	� ZVEI, Landesstelle Hessen, Frankfurt am Main

Freie Berufe
•	� Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, Wiesbaden
•	� Ingenieurkammer des Landes Hessen, Wiesbaden
•	� Steuerberaterkammer Hessen, Frankfurt am Main

Kreditinstitute
•	� Bankenverband Hessen e. V., Frankfurt am Main 
•	� DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
•	� IKB Deutsche Industriekreditbank AG, Düsseldorf
•	� Interessengemeinschaft Frankfurter Kreditinstitute GmbH, Frankfurt am Main
•	� Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale –, Frankfurt am Main
•	� Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Offenbach

Sonstige
•	� Bundeskreditgarantiegemeinschaft des Handwerks GmbH, Berlin
•	� SIGNAL IDUNA Beteiligungsgesellschaft für Bürgschaftsbanken und Kreditgarantie-

gemeinschaften mbH, Hamburg
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Volker Fasbender (Vorsitzender)
Hauptgeschäftsführer Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände e. V.,  
Frankfurt am Main

Harald Brandes (stellv. Vorsitzender) 
Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Wiesbaden,  
Wiesbaden
 
Frank Albrecht
Präsident Landesverband des Hessischen Einzelhandels e. V.,  
Frankfurt am Main

Dr. Harald Dombrowski (bis 28.05.2010)
Aufsichtsratsvorsitzender der EKF Finanz Frankfurt GmbH,  
Hofheim

Klaus J. Elsner
Geschäftsführer Bankenverband Hessen e. V.,  
Frankfurt am Main 

Dr. Herbert Hirschler 
Bankdirektor Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale –,  
Frankfurt am Main

Michael G. König
Vorstandsvorsitzender Speditions- und Logistikverband Hessen / Rheinland-Pfalz e. V.,  
Frankfurt am Main

Dr. Christof Riess 
Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Rhein-Main,  
Frankfurt am Main 

Organe / Aufsichtsrat
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Gerhard Rosskopf
Vizepräsident Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen e. V., 
Wiesbaden

Steffen Saebisch
Staatssekretär Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, 
Wiesbaden

RA P. Ulrich Schaller (ab 28.05.2010)
Hauptgeschäftsführer AGH Verband Großhandel Außenhandel Verlage  
und Dienstleistungen Hessen e. V., Frankfurt am Main

Reinhard Schreek 
Präsident Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hessen e. V.,  
Wiesbaden

Andreas Tielmann 
Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill,  
Dillenburg 

Horst Villmeter
Geschäftsführer Arbeitgeberverbände des Hessischen Handwerks e. V.,  
Oberursel 

Andreas Zeiselmaier 
Direktor DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,  
Frankfurt am Main  

Norbert Kadau 
Wiesbaden

Michael Schwarz 
Wiesbaden

Organe

Organe / Aufsichtsrat

Organe/Geschäftsführung
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Organe/Bürgschaftsausschuss

Freie Berufe
•	 Gesine Ludwig, Dipl.-Ingenieurin, Architektin, Wiesbaden
•	 Dr.-Ing. Matthias Vogler, Weinheim (ab 01/2010)
•	 Peter Zell, Steuerberater, Wiesbaden

Gartenbauverbände
•	 Guntram Löffler, Geschäftsführer, Wiesbaden  
•	 Hans-Georg Paulus, Verbandsdirektor, Frankfurt am Main

Genossenschaftsbanken
•	 Christoph Pellengahr, Abteilungsdirektor, DZ BANK AG, Frankfurt am Main 
•	� Thomas Rösch, Prokurist, DZ BANK AG, Frankfurt am Main 
•	 Alexander Stark, Prokurist, DZ BANK AG, Frankfurt am Main 
 
Geschäftsbanken
•	� Jochen Gaul, stellv. Abteilungsdirektor,  

HypoVereinsbank – Member of UniCredit Group, Frankfurt am Main
•	� Eduard Horn, Abteilungsdirektor, Commerzbank AG, Rüsselsheim 
•	� Manfred Pitz, Bereichsleiter, Deutsche Bank AG, Stuttgart

Handelsverbände
•	� RA Ruth Heuwing, Frankfurt am Main (ab 12/2010) 
•	� RA Michael Kullmann, Hauptgeschäftsführer, Frankfurt am Main 
•	� Franz Peter Martin, Geschäftsführer, Frankfurt am Main (ab 07/2010)
•	� RA P. Ulrich Schaller, Hauptgeschäftsführer, Frankfurt am Main (bis 05/2010)
•	� Rudolf Schwindling, Bad Schwalbach (bis 06/2010)

Handwerksfachverbände 
•	� Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer, Frankfurt am Main 
•	� RA Thomas Klisa, Geschäftsführer, Frankfurt am Main (ab 09/2010)
•	� Detlef Stange, Geschäftsführer, Frankfurt am Main

Handwerkskammern
•	 Bernd Blumenstein, Diplom-Ökonom, Kassel (ab 07/2010) 
•	� Joachim Kröner – stellv. Vorsitzender –, Dipl.-Betriebswirt, Wiesbaden 
•	� Reiner Markert, Dipl.-Betriebswirt, Frankfurt am Main
•	� Günther Simon, Dipl.-Betriebswirt, Kassel (bis 06/2010) 
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Hessisches Ministerium der Finanzen
•	� Monika Bausch, Dipl.-Finanzwirtin, Wiesbaden (ab 01/2010)
•	� Heinrich-Josef Finger, Regierungsdirektor, Wiesbaden
•	� Verena Müller, Dipl.-Finanzwirtin, Wiesbaden
•	� Sigrid Tegethoff, Dipl.-Finanzwirtin, Wiesbaden

 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
•	� Rüdiger Bollweg, Ministerialrat, Wiesbaden
•	� Holger Haubfleisch, Regierungsdirektor, Wiesbaden

Hotel- und Gaststättenverbände
•	� Günter Koch, Geschäftsführer, Darmstadt
•	� Clauss Tiemeyer, Geschäftsführer, Wiesbaden
•	� RA Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer, Wiesbaden

Industrie- und Handelskammern
•	� Carsten Heustock, stellv. Bereichsleiter, Kassel
•	� Stefan Schunck – Vorsitzender –, Hauptgeschäftsführer, Fulda
•	� Karl Dieter Weber, Dipl.-Betriebswirt, Darmstadt

Industrieverbände
•	� Georg Berntsen, Geschäftsführer, Frankfurt am Main
•	� Thomas Jünger, Geschäftsführer, Wiesbaden 
 
Sparkassen
•	� Erhard Kaufhold, Abteilungsdirektor,  

Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale –, Frankfurt am Main
•	� Günter Leiser – stellv. Vorsitzender –, Abteilungsdirektor,  

Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale –, Frankfurt am Main  

Verkehrsverbände
•	� Thorsten Hölser, Geschäftsführer, Frankfurt am Main
•	� Willy Korf, Darmstadt

Organe
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Verband deutscher Bürgschaftsbanken

Die Bürgschaftsbank Hessen GmbH ist Mitglied im Verband Deutscher Bürgschaftsbanken 
(VDB). Der VDB nimmt die Interessenvertretung der deutschen Bürgschaftsbanken gegenüber 
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit wahr. 

Bürgschaftsbanken sind Kreditinstitute im Sinne des KWG und unterstützen gewerbli-
che Unternehmen und Freie Berufe bei der Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung. Die von 
ihnen seit über 60 Jahren übernommenen Bürgschaften sind vollwertige Sicherheiten für 
alle Hausbanken. Bürgschaften sind ein erfolgreiches Instrument einer Kombination der 
Selbsthilfe mit Staatshilfe und besonders unter ordnungspolitischen Aspekten sinnvoll, da 
sie allen gewerblichen Unternehmen und Freien Berufen offen stehen und zu einer mög-
lichst geringen Belastung der öffentlichen Haushalte führen.

Den hohen gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Bürgschaftsbanken bestätigt auch 
eine von den Bürgschaftsbanken in Auftrag gegebene Studie aus 2010 vom Institut für 
Mittelstandsökonomie an der Universität Trier (inmit). Die Bürgschaftsbanken leisten 
einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der positive 
Finanzierungssaldo des Staates durch die Bürgschaftsbanken beträgt danach rund 1,1 Mil-
liarden Euro jährlich. Bürgschaftsbanken ermöglichen Investitionen in die Zukunft, sichern 
Betriebsmittel und schaffen Arbeitsplätze.

Gemeinsam haben die deutschen Bürgschaftsbanken im Jahr 2010 an fast 8.000 Unter-
nehmen 1,3 Milliarden Euro neue Bürgschaften und Garantien zur Verfügung gestellt. Damit 
konnte das Rekordniveau aus dem Vorjahr noch einmal um 3 Prozent gesteigert werden. Dies 
machte es den mittelständischen Unternehmen möglich, Kredite und Beteiligungen von über 
1,8 Milliarden Euro für Investitionen oder Betriebsmittel zu erhalten. Der durchschnittliche 
Bürgschaftsbetrag liegt bei rund 163.000 Euro. Fast 90.000 Arbeitsplätze in kleinen und mitt-
leren Unternehmen haben unmittelbar von den Bürgschaften profitiert. Die Anzahl der geför-
derten Gründer legte auf mehr als 3.000 Vorhaben um 14 Prozent überproportional zu. Damit 
entfallen bundesweit 38 Prozent aller Vorhaben auf Existenzgründungen und Übernahmen.

Partner

Partner
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Schleswig-
Holstein
67,7 Mio. Euro

215
Mecklenburg-
Vorpommern
34,3 Mio. Euro616

Hamburg
84,2 Mio. Euro

324
Sachsen-Anhalt
66,9 Mio. Euro

336
Thüringen
77,0 Mio. Euro

376
Berlin
50,3 Mio. Euro

420
Brandenburg
91,2 Mio. Euro

500
Bayern
116,6 Mio. Euro

379
Sachsen
60,3 Mio. Euro

105
Bremen
17,5 Mio. Euro 432

Niedersachsen
75,4 Mio. Euro

535
Nordrhein-
Westfalen
137,1 Mio. Euro

112
Rheinland-Pfalz
16,3 Mio. Euro

302
Hessen
63,1 Mio. Euro

2.533
Baden-
Wür ttemberg
328,6 Mio. Euro

77
Saarland
12,1 Mio. Euro

> Anzahl
> Bundesland
> Bürgschaften und Garantien in Mio. Euro
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Partner – Verband Deutscher Bürgschaftsbanken
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Gesellschafter, Rückbürgen, Kreditinstitute

Die Arbeitsweise der Bürgschaftsbank Hessen basiert auf der engen Kooperation mit den 
Gesellschaftern, den Rückbürgen, sowie der Kreditwirtschaft und anderen Organisationen der 
Wirtschaftsförderung. Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken wir uns.

In besonderem Maße möchten wir den Vertretern der Rückbürgen des Bundes und des 
Landes Hessen für die Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Durch die temporäre Ver-
besserung unserer Rahmenbedingungen war es uns in 2009 und 2010 möglich, in noch grö-
ßerem Umfang als bislang die mittelständische Wirtschaft zu stärken, damit die befürchtete 
„Kreditklemme“ nicht zum Tragen kam.

Gemeinsam werden wir die Wettbewerbsfähigkeit, die Vielzahl und Vielfalt von kleinen 
und mittleren Unternehmen und Freien Berufe in Hessen stärken und deren Aufbau fördern. 
Das gilt in besonderem Maße bei Gründungen und Übernahmen.
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Mitarbeiter

Engagierte und qualifizierte Mitarbeiter sind die Basis erfolgreicher Wirtschaftsförderung. 
Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Bearbeitungs- und Beurteilungskompetenz ist eine 
zielgerichtete Aus- und Weiterbildung von wesentlicher Bedeutung.

Wir nutzen die Möglichkeiten von Bank nahen Bildungseinrichtungen sowie die auf 
unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Fortbildungsveranstaltungen, die vom Verband 
Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB) angeboten werden. 

Das stark gestiegene Antragsaufkommen hat auch 2010 zu einer außerordentlich hohen 
Beanspruchung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Die 2009 vorgenommene 
Ausweitung unseres bewährten Programms „Bürgschaft ohne Bank (BoB)“ auf bestehende 
Unternehmen stellt dabei eine zusätzliche Herausforderung dar.

Die Geschäftsführung dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr starkes 
Engagement und ihre hohe Einsatzbereitschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr. Sie haben 
mit ihrer qualifizierten und situationsgerechten Arbeit in erheblichem Maße dazu beigetra-
gen, unsere Stellung als leistungsfähiges Förderinstitut im Rahmen der Mittelstandsförde-
rung noch weiter zu festigen. 

Partner
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Angebote, so erreichen Sie uns
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Bürgschaft im Hausbankverfahren

Als Förderbank übernimmt die Bürgschaftsbank Hessen gegenüber Kreditinstituten Bürg-
schaften für Existenzgründer und Unternehmern aus Hessen, wenn deren zu finanzierende 
Vorhaben sinnvoll und Erfolg versprechend sind. 

Wir übernehmen Bürgschaften für Investitionsfinanzierungen bis zu 80 Prozent und 
für Betriebsmittelfinanzierungen bis zu 60 Prozent der Kreditsumme. Der Bürgschafts-
höchstbetrag beträgt dabei 1,0 Mio. Euro.

Für die positive Bürgschaftsentscheidung müssen folgende Punkte erfüllt sein:
•	 Es liegen geordnete finanzielle Verhältnisse vor. 
•�	 Das Unternehmen wird fachlich und kaufmännisch qualifiziert geleitet. 
•	� Es können dauerhaft ausreichende Erträge erwirtschaftet werden.
Wir möchten die betriebliche Zukunft der Unternehmen gestalten, nicht deren Vergangen-
heit bewältigen. Deshalb verbürgen wir keine Sanierungskredite und auch keine Kredite zur 
Umschuldung von Bankkrediten. 

Möglich sind jedoch Umschuldungen von Inanspruchnahmen auf dem Firmenkonto, die 
auf Investitionen innerhalb der letzten drei Jahre zurückzuführen sind.

Bürgschaft ohne Bank – für Gründer und Jungunternehmen

Ein Antrag auf Übernahme einer Ausfallbürgschaft von Gründern und jungen Unter-
nehmen bei einem Kreditbedarf von 50.000 Euro bis zu 300.000 Euro (im Rahmen einer 
Unternehmensübernahme bis zu 500.000 Euro) kann ohne vorherige Einschaltung einer 
Hausbank bei der Bürgschaftsbank gestellt werden – unabhängig von der Höhe der Gesamt- 
investition oder des Verwendungszwecks. 

Dieses Programm ist besonders interessant für Gründer und Jungunternehmer, die noch 
keine Hausbank haben. Sie können die Bürgschaft direkt bei uns beantragen. 

Wenn die Bürgschaftsbank und ihre Partner von der nachhaltigen Tragfähigkeit des 
Gründungsvorhabens überzeugt sind, erteilt die Bürgschaftsbank ein Zertifikat, mit dem 
sie sich bereit erklärt, für das beschriebene Vorhaben zu bürgen. An die Zusage hält sich 
die Bürgschaftsbank drei Monate lang gebunden. 

Mit unserer Zusage haben es Gründer, Jungunternehmer und Übernehmer erfahrungs-
gemäß leichter, eine Bank als Finanzierungspartner zu finden, die bereit ist, die Existenz-
gründung zu begleiten. 
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Bürgschaft ohne Bank – für bestehende Unternehmen

Bestehende Unternehmen, die sich im Rahmen von BoB – Bürgschaft ohne Bank – direkt an die 
Bürgschaftsbank Hessen wenden wollen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
•	 Es handelt sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU: D. h. weniger als 		
	 250 Mitarbeiter, max. 50 Mio. Euro Umsatz oder max. 43 Mio. Euro Bilanzsumme) mit 	
	 Sitz oder Investitionsort in Hessen. Auch Freiberufler können Bürgschaften erhalten, 
	 z. B. Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Steuerberater. 
•	 Die bereits bestehende Bankverschuldung beläuft sich auf höchstens 500.000 Euro.
•	 Der neue, zusätzliche Kreditbedarf beträgt zwischen 50.000 Euro und 500.000 Euro. 	
	 Der maximale Betriebsmittelanteil an dem Finanzierungsvolumen kann sich dabei 		
	 auf bis zu 300.000 Euro belaufen.
•	 Es ist ausweislich des letzten Jahresabschlusses, ggf. auch unter Anrechnung Eigen- 
	 kapital ähnlicher Posten, ein positives Eigenkapital vorhanden.
•	 In der Vergangenheit und auch in der Zukunft sollen ausreichende Erträge erwirt-		
	 schaftet werden können.

Frankfurter Gründerfonds

Der Frankfurter Gründerfonds will Existenzgründer/-innen und jungen Unternehmen, die 
bis zu drei Jahre am Markt sind und ihren Unternehmenssitz in Frankfurt haben, helfen, 
mittels Bereitstellung einer Bürgschaft leichter an solche Kleinkredite zu gelangen. Der Kre-
ditbedarf der Zielgruppe liegt zwischen 2.500 Euro und 50.000 Euro. 

Zielsetzungen des Frankfurter Gründerfonds sind der erleichterte Zugang zu Mikrokre-
diten für Gründer/-innen und Jungunternehmer/-innen im Frankfurter Stadtgebiet, die 
Unterstützung bei der Vorbereitung auf Bürgschaftsantrag und Bankgespräch bei den Part-
nerbanken sowie damit verbunden die Förderung intensiver Zusammenarbeit mit Kooperati-
onspartnern aus dem Gründungsberatungsnetzwerk.

Die vollständigen Unterlagen für den Existenzgründungsantrag sind im ConCap Connec-
tive Capital GmbH Gründerfondsbüro einzureichen. Kontakt zum Gründerfondsbüro kann  
z. B. über die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, die Partnerbanken oder andere Banken, 
Gründungsberatungseinrichtungen und Institutionen, die bei Gründung und Unterneh-
mensfinanzierung unterstützen, aufgenommen werden. Anhand qualitativer und quanti-
tativer Faktoren prüft ConCap die Erfolgswahrscheinlichkeit des Geschäftskonzepts und 
erörtert mit dem Gründer das weitere Vorgehen. Diese für das Bankgespräch vorbereitende 
Unterstützung ist für den Gründer kostenfrei. 

Angebote
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Bei Erfolg versprechendem Geschäftskonzept stellt ConCap eine Bürgschaftsempfehlung 
aus, die die Grundlage für eine Bürgschaftszusage der Bürgschaftsbank Hessen GmbH 
darstellt. Nach der Bürgschaftszusage wählt der Gründer eine der kooperierenden Part-
nerbanken aus und führt das Gespräch zur Kreditvergabe. 

Nach erfolgreicher Kreditzusage startet der vierteljährliche Gründungscheck mit ConCap 
während der Laufzeit des Bankkredits.

Garantien für Beteiligungen

Kleine und mittlere Unternehmen, denen der Zugang zum Kapitalmarkt verwehrt ist, 
benötigen neben Bankkrediten häufig auch Beteiligungskapital. 

Die Bürgschaftsbank Hessen unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Hessen bei der 
Beschaffung von Eigenkapital, indem sie gegenüber Kapitalbeteiligungsgesellschaften Ausfall-
garantien für deren Unternehmensbeteiligungen übernimmt. 

Bei der Finanzierung mit Beteiligungskapital arbeiten wir partnerschaftlich mit der Mit-
telständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (MBG H) zusammen. Für stille Beteili-
gungen übernehmen wir eine Garantie bis zu 70 Prozent des Beteiligungskapitals.

Durch die Erweiterung der Eigenkapitalbasis bzw. Konsolidierung der Finanzverhältnisse 
sollen finanziert werden:
•	 Kooperationen  
•	 Innovationsprojekte einschließlich Entwicklung und Kommerzialisierung  
	 neuer Produkte  
•	 Markteinführung neuer Produkte  
•	 Umstellungen bei Strukturwandel  
•	 Errichtung, Erweiterung, grundlegende Rationalisierung oder Umstellung von Betrieben  
•	 Existenzgründungen  
•	 Unternehmensnachfolge (MBI – MBO).
Die Beteiligung soll dem vorhandenen Eigenkapital entsprechen und in der Regel nicht 1,0 
Mio. Euro übersteigen. Die Laufzeit der Beteiligung ist auf zehn Jahre begrenzt. 
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Kombi-Programm

Das Kombi-Programm besteht aus Liquiditätssicherung über einen verbürgten Hausbankkredit 
in Ergänzung mit einer Eigenkapital stärkenden stillen Beteiligung der MBG H. Dadurch lassen 
sich mit einem Antrag ein fremd- und ein Eigenkapital ähnlicher Baustein verbinden: Die Finan-
zierungsstruktur der Unternehmen wird in erforderlicher Breite verbessert. Natürlich kann das 
Kombi-Programm auch für die Finanzierung betrieblicher Investitionen verwendet werden. 

Die MBG H-Beteiligung kann zudem das Rating des Unternehmens verbessern. Das wiederum 
wirkt vorteilhaft auf die gesamten Zinskonditionen und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. 

Antragsberechtigt sind bilanzierende gewerbliche Unternehmen sowie Freiberufler mit 
bis zu 250 Mitarbeitern und bis zu 50 Mio. Euro Umsatz oder 43 Mio. Euro Bilanzsumme, die 
ihren Sitz in Hessen haben oder in Hessen investieren und mindestens 2 Jahresabschlüsse vor-
weisen können. 

Mit dem Kombi-Programm können Unternehmen zusätzliche Liquidität erhalten, z. B. für 
Auftragsvorfinanzierungen oder den Lageraufbau, aber auch für Investitionen in das beweg-
liche, unbewegliche oder immaterielle Anlagevermögen. 

Sanierungen und Umschuldungen bestehender Kredite können weder von der Bürg-
schaftsbank Hessen noch von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen beglei-
tet werden.

Das Kombi-Programm ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen Finanzierungen 
von 100.000 Euro (Mindestbetrag) bis 500.000 Euro (Höchstbetrag). Dabei entfallen drei Vier-
tel auf einen durch die Bürgschaftsbank mit bis zu 80 Prozent verbürgten Hausbankkredit und 
ein Viertel auf eine Eigenkapital stärkende stille Beteiligung der MBG H (Beteiligungsgesell-
schaft). Die Relation von Kreditfinanzierung zu Beteiligungsfinanzierung beträgt immer 3:1. 
Das Kombi-Programm wird in festen Schritten von 25.000 Euro angeboten.

Die Antragstellung für das Kombi-Programm erfolgt schriftlich entweder über die Haus-
bank mit dem dort vorliegenden „normalen“ Bürgschaftsantrag oder direkt an die Bürg-
schaftsbank Hessen im Rahmen von „BoB für bestehende Unternehmen“. 

Angebote
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Allgemeines

Wir sind ein Spezialkreditinstitut. Unsere Zielsetzung ist die 
Förderung der hessischen mittelständischen Wirtschaft. Die 
Bürgschaftsbank Hessen GmbH ist selbstlos tätig; sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie ist von 
der Finanzverwaltung hinsichtlich Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag befreit. 

Geschäftsverlauf

Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich in Deutschland 2010 
erholt. Nach einem zu Jahresbeginn noch schwachen Start 
aus der vorangegangenen schwersten Rezession seit dem 
Zweiten Weltkrieg, konnte insbesondere durch den Export 
die deutsche Wirtschaft schnell wieder an Kraft gewinnen. 
Zum Jahresende 2010 betrug das preisbereinigte Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland 3,6 % gegenüber  
dem vorangegangenen Jahr.

Die für die mittelständische Wirtschaft befürchtete Kredit-
klemme ist ausgeblieben. Einen wesentlichen Anteil hieran 
hatten die von der Bundesregierung im Deutschlandfonds 
gebündelten Maßnahmen und auch die des Landes Hessen. 
Bund und Land Hessen hatten unter anderem die Rückbürg-
schaftsbedingungen, unter denen wir als Bürgschaftsbank 
Bürgschaften herauslegen, bis zum 31.12.2010 entscheidend 
verbessert, insbesondere durch von 65 % auf 80 % erhöhte 
Rückbürgschaften von Bund und Land Hessen, die Möglich-
keit, Bürgschaften für bis zu 90 % des Kreditbetrages zu über-
nehmen, die Heraufsetzung des Bürgschaftshöchstbetrages 
auf 2 Mio. Euro und die Anhebung des Anteils übernomme-
ner Bürgschaften für Betriebsmittelkredite von 35 % auf 50 % 
des Gesamtbestandes. Dadurch konnten wir in verstärktem 
Maße Bürgschaften für kleine und mittlere Unternehmen in 
Hessen übernehmen und dringend benötigte Kreditfinanzie-
rungen bei Banken und Sparkassen effektiv absichern. 

Im Jahr 2010 hat sich die Anzahl der bei der Bürgschafts-
bank Hessen eingehenden Bürgschaftsanträge gegenüber 
dem Spitzenjahr 2009 noch einmal um 6 % auf 526 Anträge 
erhöht. Es wurden Bürgschaften und Garantien in Höhe von 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

insgesamt 63,1 Mio. Euro (Vj. 58,5 Mio. Euro) für Kredite und 
Beteiligungen von 88,2 Mio. Euro (Vj. 81,1 Mio. Euro) neu bewil-
ligt. Damit wurden Investitionen in Höhe von 126,4 Mio. Euro 
(Vj. 107,0 Mio. Euro) ermöglicht und nach unseren Aufzeich-
nungen 2.952 Arbeitsplätze entweder neu geschaffen oder 
dauerhaft gesichert.

Die das Vorjahr dominierende sehr hohe Nachfrage aus 
dem Industriebereich ist 2010 wieder auf ein normales Niveau 
zurückgegangen. Gestiegene Bewilligungen verzeichneten 
wir in den Wirtschaftszweigen Dienstleistungen, Handel, 
Freie Berufe und dem Gastgewerbe. 

Zu unserem Wachstum hat auch beigetragen, dass wir 
den Höchstbetrag für unsere Bürgschaften während der 
Finanz- und Wirtschaftskrise temporär auf 2 Mio. Euro anhe-
ben konnten. Für nach dem 31.12.2010 eingehende Anträge gilt 
wieder der ursprüngliche Bürgschaftshöchstbetrag von 1 Mio. 
Euro. Darüber hinaus hatte das zum Jahreswechsel ebenfalls 
ausgelaufene, gemeinsam mit dem Land Hessen etablierte 
„Sonderprogramm Betriebsmittel“ für zusätzliche Nachfrage 
und Bewilligungen gesorgt. Mit diesem Programm konnten 
Unternehmen Bankfinanzierungen zu 80 % absichern und 
damit Liquiditätslücken überbrücken, die durch krisenbe-
dingt zurückgegangene Aufträge entstanden waren.

Einer gestiegenen Nachfrage erfreute sich auch unser 
Programm Bürgschaft ohne Bank (BoB), das wir nicht nur 
Gründerinnen und Gründern, sondern seit August 2009 auch 
bestehenden Unternehmen anbieten. Diese lassen hier-
bei ihren Kreditwunsch zunächst von der Bürgschaftsbank 
prüfen. Im Erfolgsfall geben wir eine Bürgschaftszusage. 
Gründer und Unternehmen können damit leichter und oft 
auch preisgünstiger eine Finanzierung bei einer Bank errei-
chen. Im Jahr 2010 erreichte uns jeder dritte Antrag über BoB. 
Zwei Drittel der Bürgschaftsanträge erhielten wir auf dem 
klassischen Weg über die Hausbanken. 

Zur Verbesserung der Kapitalausstattung unterstützt 
die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH 
(MBG H) kleine und mittlere Unternehmen in Hessen mit 
stillen Beteiligungen. Gemeinsam mit der MBG H bieten 
wir bestehenden Unternehmen ab Juli 2010 zusätzlich das 
„Kombi-Programm“ an. Hierbei wird eine von uns verbürgte 
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Bankfinanzierung in einem festen Verhältnis von 3 : 1 mit 
einer stillen Beteiligung kombiniert, für die wir eine antei-
lige Garantie übernehmen. Unternehmen können so einen 
zusätzlichen Liquiditätsbedarf oder eine Investition finanzie-
ren und gleichzeitig ihre Eigenmittel stärken. Mit Hilfe dieses 
Programms konnte die Bürgschaftsbank 2010 ihr neu bewil-
ligtes Garantievolumen auf 4,0 Mio. Euro im Vergleich zum 
Vorjahr verdoppeln.

Die im Zusammenhang mit Gründungsfinanzierungen 
übernommenen Bürgschaften haben sich sowohl nach der 
Anzahl (+ 17 %) als auch nach dem Volumen (+ 27 %) erhöht. 
Der Anteil der Bürgschaften für Gründerinnen und Gründer 
macht insgesamt 37,2 % (Vj. 31,6 %) der Neubewilligungen 
(Volumen) aus. 

Der unter dem Bilanzstrich ausgewiesene Bürgschafts- 
und Garantiebestand erhöhte sich um 19,8 Mio. Euro bzw. 
9,6 % auf 225,0 (205,2) Mio. Euro. Zusammen mit dem Bilanz-
volumen von 64,0 Mio. Euro (i. Vj. 63,5 Mio. Euro) stieg das 
Geschäftsvolumen um 7,6 % auf insgesamt 289,1 Mio. Euro 
(Vj. 268,7 Mio. Euro).

Öffentlichkeitsarbeit

Die Bürgschaftsbank betreibt ihre Förderung schwerpunkt-
mäßig im Hausbankenverfahren. Deshalb konzentrieren wir 
unsere Öffentlichkeitsarbeit vorrangig auf die hessischen 
Kreditinstitute, Wirtschaftsförderer und auf den Kreis unse-
rer Gesellschafter. Den Kammern und Verbänden sowie deren 
Mitgliedern stehen wir im Rahmen von Existenzgründerta-
gen oder Informationsveranstaltungen zur Verfügung.

Unser Angebot „Bürgschaft ohne Bank“ genießt als Direkt-
ansprache von potenziellen Existenzgründern einen unver-
ändert hohen Stellenwert. Dies gilt im besonderen Maße 
auch für bestehende Unternehmen, die seit August 2009 im 
Rahmen dieses Programms unter bestimmten Voraussetzun-
gen Bürgschaftsanträge direkt an uns stellen können.

Darüber hinaus betreiben wir eine aktive Pressearbeit. 
Berichte über oder Hinweise auf die Bürgschaftbank Hessen 
fanden sich in mehr als 160 veröffentlichten Berichten von 
Printmedien und 300 Artikeln in Internetmedien.

Als zunehmend wichtiger gewordener Informations- und 
Kommunikationsweg hat sich für uns das Internet entwi-
ckelt. Hier stellen wir uns, unsere Angebote, Kontaktdaten, 
Formulardownloads sowie Beispiele geförderter Unterneh-
men vor. Wir verzeichnen eine konstant hohe Anzahl von  
Seitenaufrufen. Über die Hälfte unserer Besucher kommt 
über Suchmaschinen zu uns. Es ist uns deshalb wichtig, dass 
wir bei Verwendung typischer Suchbegriffe dort stets die vor-
deren Platzierungen belegen.

Über den seit einigen Jahren betriebenen Internet Blog 
www.buergschaft-ohne-bank.de informieren wir permanent 
rund um die Themen Existenzgründung und Selbstständig-
keit. Die Nutzer haben die Möglichkeit, hierüber unterei-
nander, aber auch mit uns, in Kontakt zu treten. Daneben 
setzen wir Social Media wie Twitter und seit Neuestem auch 
Facebook ein.

Ausfallzahlungen

Als Kreditinstitut mit dem Förderauftrag für kleine und mittlere 
Unternehmen müssen wir bei jeder Entscheidung zwischen 
Hilfsbereitschaft und Risikobereitschaft abwägen. Auch sorg-
fältige Analysen können dabei Kreditausfallrisiken nicht voll-
ständig ausschließen. Ein Förderinstitut, wie die Bürgschafts-
bank Hessen, ist stets mit einem höheren Kredit- und Adres-
senausfallrisiko als eine Geschäftsbank konfrontiert.

Die Leistungen von Ausfallzahlungen aus übernommenen 
Bürgschaften und Garantien liegen in 2010 mit 4,8 Mio. Euro 
(einschließlich des Rückbürgen- bzw. -garantieanteils) um 
2,7 Mio. Euro unter dem Vorjahr. Wir haben in 44 Fällen (Vj. 
67) Bürgschaften und Garantien eingelöst. Für unseren nicht 
durch Rückbürgschaften des Bundes und des Landes Hessen 
gedeckten Eigenanteil hatten wir in den Vorjahren entspre-
chende Rückstellungen gebildet. Von den Ausfallzahlungen 
sind die Wirtschaftszweige Industrie, Handwerk, Handel und 
Dienstleistungen besonders betroffen. In den Ausfallzahlun-
gen sind 0,1 Mio. Euro Abschlagszahlungen, bei denen die 
Sicherheitenverwertungen noch nicht abgeschlossen sind, ent-
halten (Vj. 1,5 Mio. Euro). Für 2011 rechnen wir wieder mit höhe-
ren Abschlagszahlungen und mit ansteigenden Ausfallzahlen.

Bericht der Geschäftsführung
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Vermögens- und Finanzlage, Eigenmittel

Die Vermögenswerte der Bank sind im Wesentlichen in lom-
bardfähigen Anleihen und Pfandbriefen sowie in Schuldver-
schreibungen des Bundes und der Länder oder europäischer 
Staaten mit einem Bilanzwert in Höhe von 62,1 Mio. Euro 
angelegt. Dem stehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten von 23,3 Mio. Euro, Rückstellungen von 21,8 Mio. Euro, 
Eigenmittel von 15,0 Mio. Euro (einschließlich 2,5 Mio. Euro 
Sonderposten für allgemeine Bankrisiken) und nachrangige 
Verbindlichkeiten von 3,9 Mio. Euro gegenüber. 

Das zum Bilanzstichtag geltende, haftende Eigenkapital  
i. S. § 10 Abs. 2a KWG beträgt 16,8 Mio. Euro (Vj. 16,4 Mio. Euro); 
das entspricht 7,5 % des ausgewiesenen Bürgschafts- und 
Garantievolumens. Mit Feststellung des Jahresabschlusses 
wird sich das bankaufsichtsrechtliche Eigenkapital durch 
die Zuführung des Jahresüberschusses zu den Rücklagen 
um insgesamt 0,5 Mio. Euro und die Erhöhung des Sonder-
posten für allgemeine Bankrisiken um 1,5 Mio. Euro auf 18,8 
Mio. Euro erhöhen.

Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit in ausreichen-
dem Umfang gegeben. Die in den Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten enthaltenen ERP-Darlehen werden bis 
2018 planmäßig getilgt und sollen ab 2011 sukzessive durch 
andere Instrumente ersetzt werden. Dadurch sollen vermin-
derte Erträge zur Risikoabdeckung im Bürgschaftsgeschäft 
kompensiert werden. 

Ertragslage

Die Ertragslage der Bank ist angesichts der ursprünglich 
erwarteten gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen sehr 
zufrieden stellend. Der Zinsüberschuss beträgt 2,1 Mio. Euro 
(Vj. 2,0 Mio. Euro). Die Provisions- und sonstigen betrieblichen 
Erträge aus dem Bürgschafts- und Garantiegeschäft in der 
Gesamthöhe von 7,0 Mio. Euro (Vj. 5,7 Mio. Euro) haben sich 
gegenüber dem Vorjahr erhöht. In den sonstigen betriebli-
chen Erträgen ist ein Abzinsungsertrag von 600 Tsd. Euro 
enthalten, der sich aus der Anwendung des BilMoG ab dem 
Geschäftsjahr 2010 ergibt. Der laufende Aufwand (Personal-

aufwand, Sachaufwand, Abschreibungen auf immaterielle 
Anlagewerte und Sachanlagen, sonstiger Aufwand) in Höhe 
von 2,6 Mio. Euro ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. 
Euro gestiegen. Die Erhöhung ist auf den Anstieg des Perso-
nalaufwands zurückzuführen. Dieser ist im Wesentlichen in 
einer vorgenommenen Personalaufstockung für unser Neu-
geschäft, der parallelen Beschäftigung zur Einarbeitung des 
Nachfolgers für unseren in den Ruhestand gehenden Leiter 
Rechnungswesen, dem Lohnausgleich für die vorgenom-
mene Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 40 bzw. 
42 Stunden und in allgemeinen Gehaltssteigerungen begrün-
det. Das Betriebsergebnis vor Bewertung des Bürgschafts-, 
Garantie- sowie des Wertpapierbestandes beträgt 6,4 Mio. 
Euro (Vj. 5,2 Mio. Euro).

Die Aufwändungen zur Abschirmung der Kreditrisiken 
aus übernommenen Bürgschaften und Garantien waren 
auch im Berichtsjahr noch von den Auswirkungen der 
zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Der 
Netto-Zuführungsbetrag zu den Einzelrückstellungen für 
Risiken aus Ausfall bedrohten Bürgschaften und Garantien 
ist mit 4,4 Mio. Euro weiterhin hoch und liegt nur wenig 
unter dem Vorjahresbetrag (4,6 Mio. Euro). Bei unveränder-
ten Beurteilungsmaßstäben wurden alle erkennbaren Kre-
ditausfallrisiken durch Einzelrückstellungen abgeschirmt. 
Dem Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340 
g HGB wurden 1,5 Mio. Euro zugeführt, so dass er insgesamt 
mit 2,5 Mio. Euro dotiert ist. 

Nach Risikovorsorge wurde ein Jahresüberschuss von 
0,5 Mio. Euro (Vj. 0,3 Mio. Euro) erzielt, der in die Gewinn-
rücklage eingestellt wird.
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Hinweise auf Risiken und Chancen der  
künftigen Entwicklung 

Die Bürgschaftsbank hat entsprechend der bankaufsichts-
rechtlichen Vorgaben ein Risikomanagementsystem einge-
richtet. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den 
diesem Lagebericht als Anlage beigefügten Bericht über die 
Offenlegung nach den Regelungen des § 26a KWG und der 
Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung 
(SolvV). 

Wesentliche Ertragsquellen sind die Provisionseinnah-
men und der erzielte Zinsüberschuss. Bei einer nachhaltigen 
Verbesserung und Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen 
Lage verbessert sich der Zugang der kleinen und mittleren 
Unternehmen zu Bankkrediten, so dass die Notwendigkeit 
zurückgeht, unsere Bürgschaften für Kreditabsicherungen ein-
zubinden. Ebenfalls könnten dann unsere Bürgschaften ver-
mehrt vorzeitig zurückgegeben werden. In diesen Fällen sinken 
unsere Provisionseinnahmen. Bei einer wirtschaftlichen Ver-
schlechterung nimmt die Nachfrage nach unseren Bürgschaf-
ten zu, wodurch die Provisionseinnahmen steigen. Gleichzeitig 
besteht dann die Gefahr höherer Ausfälle und auch vermehrt 
nicht bezahlter Bürgschafts- und Garantieprovisionen.

Die Veränderung des Marktzinsniveaus bietet für uns 
sowohl Chancen als auch Risiken. Ein weiteres Absinken des 
Zinsniveaus führt zu einer Verminderung unseres Zinsergeb-
nisses, dem steht in diesem Fall eine Erhöhung der stillen Reser-
ven des Wertpapierbestandes der Bank aufgrund steigender 
Kurse gegenüber. Bei einem Anstieg des Marktzinsniveaus, den 
wir für 2011 erwarten, erhöht sich vice versa das Zinsergebnis, 
gleichzeitig sinken die stillen Reserven im Wertpapierbestand. 
Aufgrund der Zuordnung des Wertpapierbestandes zum 
Anlagevermögen und der Bewertung zum gemilderten Nie-
derstwertprinzip wirkt sich der Anstieg des Marktzinsniveaus  
jedoch kaum auf unser Jahresergebnis aus. 

Die Risikosituation unseres Bürgschafts- und Garantie-
geschäftes verändert sich mit der wirtschaftlichen Gesamt-
situation. Die sich derzeit abzeichnende Verbesserung der 
konjunkturellen Lage kann zu Verbesserungen der Risikosi-
tuation im Bürgschafts- und Garantiegeschäft führen. Eine 

erneute konjunkturelle Abschwächung zöge kurze Zeit später 
für uns erhöhte Risikoabschirmungsaufwändungen nach 
sich. Diesen folgen mit einer weiteren Zeitverzögerung von 
ein bis zwei Jahren vermehrte Ausfallzahlungen. Obgleich 
2010 bereits wieder ein gesamtwirtschaftlicher Aufschwung 
herrschte, erwarten wir wegen dieses auch in der Vergan-
genheit beobachteten Effekts für die Jahre 2011 und 2012 
vermehrte Ausfallzahlungen aus Bürgschafts- und Garantie-
Inanspruchnahmen.

Die Innenrevision prüft nach einem abgestimmten Plan Ord-
nungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit betrieblicher Abläufe.

Voraussichtliche Entwicklung

Als Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft fühlen wir uns auch in 
konjunkturell schwierigen Zeiten der Förderung von Existenz-
gründungen ebenso verpflichtet wie der Finanzierung von beste-
henden Betrieben. Für 2011 rechnen wir mit einem weiteren, aber 
gegenüber 2010 abgeschwächten Wirtschaftsaufschwung. Wir 
erwarten, dass die hessischen Unternehmen weiterhin verstärkt 
Liquiditätskredite nachfragen und gehen auch von einer Bele-
bung der Investitionstätigkeit aus. 

Wegen des Auslaufens der verbesserten Bürgschaftsbedin-
gungen zum 31.12.2010 war hinsichtlich des Antragseingangs ein 
Vorzieheffekt festzustellen, der zu einem Rückgang in den ersten 
Monaten des Jahres 2011 führt. Insgesamt rechnen wir zunächst 
noch mit einer Nachfrage nach unseren Bürgschaftsangeboten 
auf dem hohen Niveau von 2009/2010. 

Im Zuge verbesserter Konjunkturaussichten erwarten wir 
einen wieder zunehmenden Wettbewerb der Kreditinstitute um 
Firmenkunden, der wie in früheren Jahren über Margenverzichte 
im Kreditgeschäft und geringere Anforderungen an Absicherun-
gen geführt wird. Ab dem nächsten Jahr könnte so die Nachfrage 
nach unseren Bürgschaften abnehmen. Wir steuern dieser Ent-
wicklung durch verstärkte Präsenz vor Ort, eine noch weitere 
Intensivierung unserer Öffentlichkeitsarbeit mit Zielrichtung auf 
Banken und Sparkassen entgegen. Bürgschaftsanträge sollen 
in die elektronischen Antragswege der Banken und Sparkassen 
integriert werden. Im Sommer 2011 starten wir diesbezüglich 
zunächst mit den Volks- und Raiffeisenbanken über deren  

Bericht der Geschäftsführung
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Teil bis zum 31.03.2011), sind wir auch über den 31.12.2010 
hinaus durch die erhöhten Rückbürgschaften und -garantien 
entlastet. Der starke Anstieg des Neugeschäfts in den Jahren 
2009 und 2010 begründet für uns daher keine erhöhten Risiko-
volumina. Wegen des bestehenden zeitlichen Nachlaufs gehen 
wir davon aus, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in 
Folge der hinter uns liegenden Finanz- und Wirtschaftskrise 
2011 weiter auf einem hohen Stand verharren wird. Wir rech-
nen deshalb mit einem zwar weiter abnehmenden, aber noch 
immer hohen Zuführungsbedarf zu den Einzelrückstellungen 
auf Bürgschaften und Garantien. 

Den 2009 und 2010 gestiegenen Einzelrückstellungen 
folgen mit einem Zeitverzug von ein bis zwei Jahren erwar-
tungsgemäß erhöhte Ausfälle. Sie werden in 2011 deutlich 
zunehmen, um dann in der Folgezeit nach und nach wieder ihr 
normales Niveau einzunehmen. Ein zusätzlicher, erhöhender 
Effekt liegt für 2011 darin begründet, dass uns seitens unserer 
Rückbürgen im Jahr 2010 bis November keine Abschlagszah-
lungen erlaubt waren. Diese werden 2011 nachgeholt. Für die 
erwarteten Ausfallzahlungen haben wir in ausreichendem 
Maße Risikoabschirmungen vorgenommen.

Auch für 2011 und die nachfolgenden Geschäftsjahre rechnen 
wir mit einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Geschäfts-
jahres 2010. Eine mögliche Abkühlung der aktuell herrschenden 
konjunkturellen Lage könnte zu einem weiteren Rückgang der 
Investitionsneigung und somit der Nachfrage nach unseren 
Bürgschaften und Garantien führen, so dass die geplanten Neu-
geschäftsdaten nicht erreicht werden könnten, was sich unmit-
telbar auf unser Provisionsergebnis auswirken könnte. Den 
gleichen Effekt hätte für uns ein stabiler Aufschwung, bei dem 
Banken eher auf eine Kreditabsicherung durch uns verzichten. 
Zudem könnte ein erneutes und tieferes Absinken des Marktzins-
niveaus das Zinsergebnis der Bank negativ beeinflussen. Unsere 
vorhandene Eigenkapitalausstattung berücksichtigt auch diese 
denkbaren Entwicklungen und wird von uns als ausreichend 
erachtet, um unsere Geschäfte dauerhaft fortsetzen und unse-
ren Förderauftrag weiterhin erfüllen zu können.

Programm GenoStar. Hinsichtlich der Sparkassen ist die Ein-
führung des elektronischen Antrags über deren Programm FG 
Center für 2012 angestrebt. Parallel laufen über unseren Verband 
Gespräche mit den Privat- und Geschäftsbanken.

Mit der Entwicklung des Programms „Bürgschaft ohne Bank“ 
sind wir zufrieden. Mit diesem Programm bieten wir Existenz-
gründern und Jungunternehmern einen besseren Zugang zu 
Gründungsfinanzierungen. Gute Ideen und stimmige Konzepte 
erhalten damit die Chance einer angemessenen Finanzausstat-
tung. Von einer intensiven Nutzung dieses Programms in 2011 
sind wir überzeugt. Wir haben das Programm „Bürgschaft ohne 
Bank“ temporär auf bestehende Unternehmen ausgeweitet 
– nach dem gegenwärtigen Stand bis zum Jahresende 2011. In 
geeigneten Fällen ist auch diese Programmmodifizierung in der 
Lage, gerade während der aktuellen konjunkturellen Situation 
hessischen Unternehmern und Unternehmen zielorientiert die 
Sicherstellung betrieblicher Finanzierungen zu ermöglichen. Wir 
erwarten hierfür eine stabile Nachfrage.

Das „Kombi-Programm“, mit dem Unternehmen sich 
erleichtert Liquidität in Form von Bankkrediten und eigen-
kapitalähnliche Mittel zur Bewältigung des wirtschaftlichen 
Aufschwungs beschaffen können, wurde bis Ende 2011 verlän-
gert. Wir rechnen deshalb mit einer stabilen Nachfrage nach 
Beteiligungsgarantien.

Die KfW hat angekündigt, ab 01.04.2011 das von ihr mit 
Haftungsfreistellung der Hausbanken angebotene Start-
geldprogramm von 50 Tsd. Euro auf 100 Tsd. Euro anzuheben 
und ferner Unternehmensfinanzierungen mit einer 50 %igen 
Nachrangtranche anzubieten. Sie tritt damit in einen direk-
ten Wettbewerb mit den Deutschen Bürgschaftsbanken. Das 
kann negative Auswirkungen auf den Antragseingang bei der 
Bürgschaftsbank Hessen haben.

Der im Rahmen des Konjunkturprogramms II auf 2,0 Mio. 
Euro heraufgesetzte Bürgschaftshöchstbetrag sowie das hes-
sische „Sonderprogramm Betriebsmittelkredite“ waren bis 
zum 31.12.2010 befristet, so dass unser Neugeschäftsvolumen 
allein deshalb voraussichtlich nicht an die Höhe von 2009 
bzw. 2010 anknüpfen kann.

Für Bürgschaften und Garantien, die wir in der Zeit vom 
06.03.2009 bis zum 31.12.2010 übernommen haben (und zum 
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solch einem Fall weiterhin handlungsfähig zu bleiben, benöti-
gen wir bis zum 31.12.2018 weitere 4,2 Mio. Euro Eigenkapital. 
Bis 2018 soll das vorhandene Eigenkapital durch Gewinnthe-
saurierung entsprechend erhöht werden. 

Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die für die Beur-
teilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bank von 
Bedeutung sind, haben sich nicht ergeben. 

Wiesbaden, den 28. März 2011				  
Bürgschaftsbank Hessen GmbH

 

BASEL III

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Kreditinstitute 
werden in Folge der hinter uns liegenden Finanz- und Wirt-
schaftskrise weiter verschärft. Insbesondere sieht BASEL III eine 
Verschärfung der Eigenkapitalregelungen, Solvabilitäts- und 
Liquiditätsanforderungen sowie ein Leverage Ratio vor. Auch 
wenn die vorab veröffentlichten voraussichtlichen Regelungen 
erst 2019 ihre volle Wirkung entfalten, haben wir bereits abge-
schätzt, inwieweit die Bürgschaftsbank den Anforderungen 
bereits heute gerecht wird.

Angesichts eines vorhandenen Solvabilitätskoeffizienten 
am 31.12.2010 von 34,69, bzw. ohne Nachrangdarlehen von 27,59, 
können ein Kern-Eigenkapital (TIER 1) von 8 %, ein zusätzlicher 
Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 % und ein weiterer antizyklischer 
Kapitalpuffer von 2,5 % bei unverändert zu ermittelnder Risikoak-
tiva bereits heute von uns dargestellt werden. 

Die strengen Liquiditätsanforderungen zielen nicht auf Bürg-
schaftsbanken ab. Angesichts einer Risikoaktiva, die zu 99 % aus 
Bankguthaben oder leicht liquidierbaren, festverzinslichen Wert-
papieren erstklassiger Schuldner besteht, sind gleichwohl keine 
Szenarien vorstellbar, die zu einem Liquiditätsengpass bei der 
Bürgschaftsbank Hessen führen könnten.

Zur Ermittlung des Leverage Ratio wird das Kernkapital – 
ohne den Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340 
g HGB – ins Verhältnis zur modifizierten Risikoaktiva gesetzt. 
Die Besonderheit gegenüber der Ermittlung der Risikoaktiva 
nach der Solvabilitätsverordnung liegt für uns darin, dass für 
alle Bilanz-Aktiva-Positionen und für die Eventualverbindlich-
keiten unter dem Bilanzstrich ein Risikogewicht von 100 % 
anzusetzen ist und dass Sicherheiten nicht davon abgesetzt 
werden dürfen. Uns betrifft das mit Blick auf unsere Rückbürg-
schaften von Bund und Land Hessen in besonderer Weise. Die 
Mindestanforderung im Jahr 2018 beträgt 3 %. Zum 31.12.2010 
beträgt der Wert bei der Bürgschaftsbank Hessen statisch  
4,03 %. Allerdings ist dieser Wert in jedem Fall einzuhalten (dyna-
misch), das heißt auch bei einem steigenden Bürgschafts- und 
Garantiebestand und bei Eintritt von hypothetischen Verlust-
situationen, wie sie im Rahmen von Risikotragfähigkeitsberech-
nungen mittels Crash-Szenarien simuliert werden. Um auch in  

Norbert Kadau Michael Schwarz

Bericht der Geschäftsführung
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A. Bericht über die Offenlegung
1. Offenlegung nach § 26a KWG

Die aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen 
Eigenkapitalausstattung international tätiger Banken wurden 
im Jahr 2004 durch den Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht überarbeitet. Das Grundkonzept der neuen Eigenkapi-
talvereinbarung („Basel II“) besteht aus drei sich gegenseitig 
ergänzenden Säulen, die die Stabilität des nationalen und des 
internationalen Bankensystems besser absichern sollen. 

Die dritte Säule (Marktdisziplin) hat das Ziel, die Min-
desteigenkapitalanforderungen (Säule 1) und das aufsichts-
rechtliche Überprüfungsverfahren (Säule 2) zu ergänzen. Eine 
Reihe von Offenlegungspflichten sollen es den Marktteil-
nehmern ermöglichen, Kerninformationen über den Anwen-
dungsbereich, das Eigenkapital, die Risikopositionen, die Risi-
komessverfahren und die Angemessenheit der Eigenkapital-
ausstattung einer Bank auswerten zu können. In Deutschland 
wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der drit-
ten Säule zum 1. Januar 2007 mit dem neuen § 26a KWG und 
der Einführung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) in natio-
nales Recht umgesetzt. Sie ersetzt den bisherigen Grundsatz I 
und konkretisiert die in § 10 KWG geforderte Angemessenheit 
der Eigenmittel für alle Institute.

Die Verordnung über die angemessene Eigenmittelaus-
stattung (Solvabilitätsverordnung – SolvV) vom 14.12.2006 
wurde am 20.12.2006 im Bundesgesetzblatt (Jahrgang 2006 
Teil I Nr. 61, S. 2926 ff.) veröffentlicht und ist am 1. Januar 
2007 in Kraft getreten. Darin sind die in der Bankenrichtlinie 
(2006/48/ EG) und der Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/
EG) vorgegebenen, europäischen Mindesteigenkapitalstan-
dards bzw. die entsprechenden äquivalenten Vorgaben der 
Baseler Eigenmittelempfehlung („Basel II“) in nationales 
Recht umgesetzt. Die SolvV gilt sowohl auf Ebene des Einzel-
institutes als auch für Instituts- und Finanzholding-Gruppen 
auf konsolidierter Basis.

Im Folgenden setzen wir die Offenlegungsvorschrif-
ten des § 26a KWG und der SolvV ergänzend zu den im 
Jahresabschluss zum 31.12.2010 und Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2010 veröffentlichten Informationen um. Der 
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vollständige Jahresabschluss und Lagebericht werden auf 
unserer Internet-Homepage www.bb-h.de als Download zur 
Verfügung gestellt und im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Die nachfolgenden Darstellungen basieren auf 
dem Jahresabschluss der Bank nach den Rechnungslegungs-
normen des HGB sowie den Meldungen nach der Verordnung 
über die angemessene Eigenmittelausstattung von Institu-
ten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen (SolvV) 
zum 31.12.2010.

2. Management, Strategien und Prozesse  
(§ 322 SolvV)

Das gezielte und kontrollierte Eingehen von Risiken ist integraler 
Bestandteil unserer Gesamtrisikosteuerung. 

Für die angemessene Ausgestaltung des Risikomanage-
ments hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht mit ihren Rundschreiben, zuletzt vom 15.12.2010, die 
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) 
vorgegeben. Dazu gehören insbesondere die Festlegung ange-
messener Strategien sowie die Einrichtung angemessener 
interner Kontrollverfahren unter Berücksichtigung der Risiko-
tragfähigkeit.

Unser Risikomanagementprozess beinhaltet alle Aktivitä-
ten zum systematischen Umgang mit Risiken und Risikokon-
zentrationen. Dazu zählen neben der Risikoerkennung, der 
Risikobewertung, der Risikomessung und der Risikoberichter-
stattung auch die Risikosteuerung und die Risikokontrolle. Das 
Risikocontrolling hat die Aufgabe, Risiken zu identifizieren, zu 
bewerten, die Risikosteuerung im Unternehmen zu unterstüt-
zen und die Geschäftsführung regelmäßig zu informieren. Die 
Risikosteuerung, d.h. die Risikobegrenzung und Risikoalloka-
tion, erfolgt unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Risi-
kotragfähigkeit und der aufsichtsrechtlichen Regelungen. Die 
Risikosteuerung erfolgt gemäß den Vorgaben unserer im Risi-
kohandbuch festgehaltenen Risikopolitik. 

Risiken einschließlich Risikokonzentrationen werden ent-
sprechend der Festlegungen im Risikohandbuch regelmäßig im 
Risikobericht dargestellt und an die Geschäftsführung berich-
tet. Die Berichterstattung enthält aufbauend auf den erfassten 

einzelnen Risikoarten das Gesamtrisiko, das durch Aggregation 
der Einzelrisiken ermittelt wird. Anhand der Berichte diskutiert 
die Geschäftsführung vierteljährlich die Gesamtrisiko- und 
Ertragslage und prüft, inwieweit Handlungsbedarf zur weite-
ren Risikosteuerung besteht. Wir unterscheiden die Risikoar-
ten Ertragsrisiken, Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken, 
operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken und weitere Risiken. 

Das interne Risikotragfähigkeitskonzept beinhaltet ein 
System von Messverfahren und Limitierungen aller wesent-
lichen Risiken und Risikokonzentrationen, welches die Über-
schreitung eines vorgegebenen maximalen Vermögenswert-
verlusts bis auf eine geringe Restwahrscheinlichkeit aus-
schließt. Aufbauend auf den erfassten einzelnen Risikoarten 
ermitteln wir das Gesamtrisiko durch Aggregation der Einzelri-
siken. Die Bewertung der Gesamtrisikolage erfolgt anhand der 
Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die wesentlichen Risiken 
und Risikokonzentrationen zusammengefasst und der Risiko-
deckungsmasse gegenübergestellt sind.

1. Ertragsrisiko

Ertragsrisiken können entstehen, wenn wesentliche Erträge 
nicht in dem erwarteten Umfang eintreten. Auf Grund unse-
rer durchgeführten Risikoanalyse können diese bei uns im 
Hinblick auf die geplanten Provisionserträge entstehen.

Wir berechnen die Auswirkung von hypothetischen, aber 
nicht gänzlich auszuschließenden Szenarien in Bezug auf das 
Neugeschäft und auf hypothetische Entwicklungen beim 
Bürgschafts- und Garantiebestand.

2. Adressenausfallrisiko

Das Adressenausfallrisiko wird als das Risiko des Verlusts 
oder entgangenen Gewinns aufgrund des Ausfalls eines 
Geschäftspartners verstanden. Dies beinhaltet, dass ein Ver-
tragspartner der Bürgschaftsbank Hessen GmbH nicht oder 
nicht fristgerecht leistet oder wir selbst aufgrund der Nicht-
erbringung der Leistung eines Dritten zu leisten verpflichtet 
sind. Zudem beinhaltet es das Anteilseignerrisiko, welches 
sich aus der Gestellung von Eigenkapital ergibt. 
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Im Kreditgeschäft setzt sich das Adressenausfallrisiko aus 
dem Kreditrisiko aus der Gewährung von Bürgschaften und 
Garantien, des Unterhaltens von Bankguthaben und dem 
Emittentenrisiko im Falle des Haltens von Wertpapieren 
zusammen. Als weitere Risikokategorie zum Adressenausfall-
risiko zählt das Kontrahentenrisiko bei Erwerb oder Veräuße-
rung von Wertpapieren.

Zur Bestimmung der Kreditrisiken aus Bürgschaften und 
Garantien werden die eingegangenen Engagements in vier 
Risikoklassen (Normal-, Anmerkungsbedürftige-, Intensiv- und 
Problemengagements) eingeteilt. Die Ausfallwahrscheinlich-
keit des gesamten Bürgschafts- und Garantieportfolios wird 
mit Hilfe von historischen Entwicklungen und in die Zukunft 
gerichteter Szenarien ermittelt. Zur Bestimmung der Kre-
ditrisiken aus Geld- und Kapitalanlagen bei Kreditinstituten 
und festverzinslichen Wertpapieren werden die Ausfallwahr-
scheinlichkeiten mit Hilfe von öffentlich zugänglichen, exter-
nen Ratings anerkannter Ratingagenturen ermittelt. Diese 
Verfahren dienen dem Zweck, die Ausfallwahrscheinlichkeit 
auf Basis statistischer Verfahren valide zu schätzen.

Wir berechnen zusätzlich die Auswirkung von hypothe-
tischen, aber nicht gänzlich auszuschließenden Szenarien 
in Bezug auf Adressenausfallrisiken bei Geld- und Kapital-
anlagen sowie in Bezug auf Risikokonzentrationen im Bürg-
schafts- und Garantiegeschäft.

3. Marktpreisrisiko

Marktpreisrisiken umfassen im Allgemeinen Fremdwäh-
rungs-, Rohwaren-, Handelsbuch- sowie andere Marktrisi-
kopositionen. Risiken bestehen hinsichtlich einer negativen 
Marktwertänderung der genannten Positionen und hieraus 
resultierender finanzieller Verluste für die Bank. Auf Grund 
unserer Vermögensstruktur sind wir insbesondere von Markt-
risiken aus Zinsänderungen und Kurswertänderungen von 
Wertpapieren betroffen. 

Wir sind Nichthandelsbuchinstitut gemäß § 2 Abs. 11 KWG. 
Eigenhandelsaktivitäten zur Erzielung kurzfristiger Gewinne 
aus Marktpreisänderungen finden nicht statt.

Wir berechnen zusätzlich die Auswirkung von hypothe-

tischen, aber nicht gänzlich auszuschließenden Szenarien in 
Bezug auf Zinsschocks bei Geld- und Kapitalanlagen. Hierbei 
simulieren wir Zinsänderungen von +2 %, -2 %, +3 % und -3 % 
über Nacht. Diese wirken sich zum Einen auf unser erwarte-
tes Zinsergebnis aus und zum Anderen in jeweils entgegen-
gesetzter Richtung auf mögliche Kurssteigerungen oder -ver-
luste bei unseren im Bestand befindlichen Wertpapieren.

4. Operationelles Risiko

Das operationelle Risiko wird als die Gefahr von Verlusten, die 
in Folge der Unangemessenheit oder des Versagens von inter-
nen Verfahren, Menschen und Systemen oder in Folge von 
externen Ereignissen eintreten, verstanden. Diese Definition 
schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet aber nicht strategische 
Risiken oder Reputationsrisiken.

Zur Bestimmung des bankaufsichtlichen Anrechnungsbe-
trages nutzen wir den Basisindikatoransatz. Hierbei werden 
Anrechnungsbetrag und relevanter Indikator gemäß §§ 270, 
271 SolvV ermittelt. Der Anrechnungsbetrag für das operatio-
nelle Risiko beträgt demnach 15 % des 3-Jahresdurchschnitts 
des relevanten Indikators, wobei negative Werte bei der Durch-
schnittsbildung nicht berücksichtigt werden. Ausgangspunkt 
der Ermittlung sind die in § 271 SolvV bestimmten Aufwen-
dungen und Erträge, die den entsprechend der Verordnung 
über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) 
erstellten Jahresabschlüssen zu entnehmen sind.

Die operationellen Risiken werden in einem Risikokatalog 
erfasst und regelmäßig aktualisiert. Das Risikocontrolling 
ist unmittelbar bei der Geschäftsführung angesiedelt. Zur 
quantitativen Berücksichtigung in der Risikotragfähigkeits-
berechnung werden Schadensfälle pauschal mit dem Betrag 
angesetzt, der dem Basisindikatoransatz entspricht. Zudem 
werden Schadensfälle ab einer Bruttoschadenshöhe von 
10 Tsd. Euro in einer Schadensfalldatenbank erfasst. Soweit 
sinnvoll und möglich wurden zur Begrenzung operationel-
ler Risiken Versicherungen abgeschlossen. Über bedeutende 
Schadensfälle und wesentliche operationelle Risiken wird 
mindestens jährlich im Rahmen eines Risikoberichts unmit-
telbar an die Geschäftsführung berichtet. Rechtsrisiken aus 
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Kredit- und Sicherheitenverträgen schließen wir weit gehend 
dadurch aus, dass diese unter Beachtung der besonderen 
Bestimmungen der Bürgschaftsurkunde von der Hausbank 
ausgefertigt und mit dem Kunden abgeschlossen werden. 
Die Hausbank ist bei der Gewährung und Verwaltung des ver-
bürgten Kredits einschließlich der vereinbarten Sicherheiten 
zur Anwendung banküblicher Sorgfalt verpflichtet. Darüber 
hinaus begrenzen wir Rechtsrisiken dadurch, dass rechtsge-
schäftliche Erklärungen unsererseits nur vom berechtigten 
Personenkreis abgegeben werden dürfen. Diese erfolgen 
schriftlich und im Vier-Augen-Prinzip. Wirtschaftlich bedeu-
tende Verträge werden bei Bedarf vorab juristisch geprüft. 

5. Liquiditätsrisiko

Unter dem Liquiditätsrisiko wird im weiteren Sinne die Gefahr 
verstanden, dass das Institut seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann. Im 
engeren Sinne ist unter dem Liquiditätsrisiko die Gefahr zu 
verstehen, dass das Institut den Zahlungsverpflichtungen im 
Zeitpunkt der Fälligkeit nicht mehr nachkommen kann. Die 
eingegangenen Bürgschafts- und Garantiegeschäfte sind 
Eventualverbindlichkeiten, die unmittelbar keine Liquidität/
Refinanzierung benötigen. Erst im Falle einer Inanspruch-
nahme können Liquiditätsrisiken auftreten, die aufgrund der 
langfristigen Refinanzierung durch KfW-Darlehen und die in 
der Regel kurzfristig liquidierbaren Anlagen in Wertpapieren 
als nicht wesentlich beurteilt werden. 

Zur Sicherstellung der Liquidität für die jeweiligen Monate 
des laufenden Jahres und für das Folgejahr bis einschließlich 
des Monats, in dem die Bestandsprovision eingezogen wird, 
wird monatlich ein rollierender Liquiditätsplan über den gesam-
ten Zeitraum erstellt und der Geschäftsführung vierteljährlich 
vorgelegt. Die eingeplante freie Liquidität gewährleistet auch 
im Rahmen der durchgeführten Szenariobetrachtungen in der 
Worst-Case-Situation die jederzeitige Zahlungsfähigkeit. Die 
eingeplante freie Liquidität ist ausreichend. 

Darüber hinaus werden zur Überwachung und Steuerung 
der Liquiditätsrisiken einmal jährlich Liquiditätsablaufüber-
sichten erstellt, bei denen die innerhalb der nächsten zehn 

Jahre fälligen Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen 
Darlehen jahrgangsweise den Fälligkeiten der im Bestand 
befindlichen Wertpapiere gegenübergestellt werden. Die 
Wertpapierfälligkeiten übersteigen die Darlehensrückzah-
lungsverpflichtungen.

Wir berechnen zusätzlich die Auswirkung von hypothe-
tischen, aber nicht gänzlich auszuschließenden Szenarien 
in Bezug auf unsere Liquiditäts- und daraus abgeleitet auf 
unsere Ertragssituation. Wir simulieren hierbei einen Rück-
gang unseres Bürgschaftsneugeschäfts bei einer gleichzeiti-
gen Erhöhung der Anzahl der Nichtzahler von Bürgschafts- 
und Garantieprovisionen, dem Ansteigen von Zahlungen für 
Inanspruchnahmen aus übernommenen Bürgschaften und 
Garantien und dem Ausfall eines Instituts, bei dem wir Geld 
bzw. Wertpapiere angelegt haben.
 
3. Anwendungsbereich (§ 323 SolvV)

Qualitative Angaben
Die Bürgschaftsbank Hessen ist meldepflichtiges Institut im 
Sinne der SolvV. Eine meldepflichtige Gruppe besteht nicht, 
Konsolidierungen und Zusammenfassungen gemäß § 10a 
KWG wurden nicht vorgenommen.

4. Eigenmittel (§§ 324, 325 SolvV)

Kapitalstruktur
Die Eigenmittel i.S.d. § 10 KWG werden auf Basis der HGB-Rech-
nungslegung bestimmt. Die Bürgschaftsbank Hessen verfügt 
über Eigenmittel in Höhe von 18.857 Tsd. Euro, die sich aus Kern-
kapital in Höhe von 14.997 Tsd. Euro und Ergänzungskapital in 
Höhe von 3.860 Tsd. Euro zusammensetzen. Drittrangmittel 
bestehen nicht. 
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Die Eigenmittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt 
zusammen:

Stichtag 
Tsd. Euro

• �Eingezahltes Kapital (Geschäfts-, Grund-, Stamm-, 
Dotationskapital und Geschäftsguthaben) ohne 
kumulative Vorzugsaktien

2.402

• �Offene Rücklagen (vorbehaltlich Beschlussfassung zur 
Gewinnverwendung)

10.134

• �Bilanzgewinn, Zwischengewinn ---

• �Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter ---

• �Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach  
§ 340 g des HGB

2.500

• �Von der BaFin anerkanntes freies Vermögen ---

• �Abzugspositionen nach § 10 Abs. 2a Satz 2 KWG 
dar.: Wertberichtigungsfehlbeträge und erwartete  
Verlustbeträge nach § 10 Abs. 6a Nrn. 1 und 2 KWG

39
---

Gesamtbetrag Kernkapital nach § 10 Abs. 2a KWG 14.997

Gesamtbetrag Ergänzungskapital nach § 10 Abs. 2b 
KWG nach Abzug der Abzugspositionen gemäß § 10 
Abs. 2b Satz 2 KWG und Drittrangmittel nach § 10  
Abs. 2c KWG

3.860

Nachrichtlich: Summe der Abzugspositionen gemäß  
§ 10 Abs. 2b Satz 2 KWG

---

Gesamtbetrag des modifizierten verfügbaren Eigen-
kapitals nach § 10 Abs. 1d Satz 1 KWG und der anrechen-
baren Drittrangmittel nach § 10 Abs. 2c KWG

18.857

Tabelle: "Eigenkapitalstruktur § 324 Abs. 2 SolvV"

Bei den Abzugspositionen nach § 10 Abs. 2b Satz 2 KWG han-
delt es sich um immaterielle Vermögensgegenstände.

Aufsichtsrechtliche Kapitaladäquanz (Solvabilität)
Internes Kapitalmanagement
Bei dem internen Risikotragfähigkeitskonzept, das die 
interne ökonomische Risikodeckungsmasse den eingegan-
genen Risiken gegenüberstellt, wird die Gesamtbanksteue-
rung durch das Management des Risikokapitals auf Gesamt-
bankebene ergänzt. 

Auf Basis der von der Geschäftsführung beschlossenen 
und vom Aufsichtsrat gebilligten strategischen Ausrichtung 
der Bank wird die Geschäfts- und Risikostrategie jährlich 
überprüft und bei Bedarf angepasst. Aufbauend auf den Rah-
menbedingungen wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt, 
der um eine fünfjährige Mittelfristplanung ergänzt wird.

Die Sicherung der Risikotragfähigkeit ist wesentlicher 
Bestandteil unserer Risikosteuerung. Von zentraler Bedeu-
tung hierbei ist die Risikodeckungsmasse gemäß HGB (RDM), 
die in einem Blockkonzept definiert ist. 
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Unsere Risikodeckungsmasse (RDM) besteht aus
RDM I – Für den eingepreisten Aufwand –

• Bearbeitungsentgelten
• Provisionseinnahmen
• Zinsüberschüssen aus angelegten Geldern
• �sonstigen Erträgen
• �abzüglich Verwaltungsaufwendungen, Abschrei-

bungen auf Sachanlagen, immaterielles Anlage-
vermögen und sonstigen Aufwendungen

• �abzüglich notwendigen Gewinnthesaurierungen

RDM II – Für in den Worst-case-Szenarien – ermittelte 
erwartete Verlustrisiken – den vorhandenen Rück-
stellungen und ggf. Reserven gemäß folgender 
Aufstellung
• �Sonderposten für allgemeine Bankrisiken
• �Pauschalisierte Einzelrückstellungen
• für das lfd. Jahr eingeplanten Zuführungen
• Pauschalwertberichtigungen
• Möglichen stillen Bewertungsreserven

RDM III – Für in Crash-Szenarien ermittelte unerwartete 
Verlustrisiken – dem Eigenkapital, soweit es 
nicht zur Erfüllung der Mindest-Kapitalanforde-
rungen erforderlich ist
• Gezeichnetem Kapital
• Kapitalrücklage
• Gewinnrücklage
• �Bilanzgewinn
• �Nachrangigen Verbindlichkeiten nur zur Erhal-

tung der Mindesteigenkapitalanforderung 
• �Abzüglich dem erforderlichen Mindestkapital
- gemäß SolvV zzgl. 1 % Sicherheitsspanne
- gemäß Rückbürgschafts- und Rückgarantie-
  erklärungen 
- das sich aus den Anforderungen des § 13 KWG 
(Großkredite) unter Berücksichtigung unserer 
Risiko- und Anlagestrategien ergibt.

Tabelle: „Ermittlung der Risikodeckungsmasse“

Zur Ermittlung des Risikokapitalbedarfs erfolgt eine kon-
sistente Betrachtung der Risikoarten. Die Risiken werden 
auf Gesamtbankebene zu einer Gesamteinschätzung des 
vorhandenen Risikos und der Risikokonzentrationen zusam-
mengeführt. Die Risikotragfähigkeit war im abgelaufenen 
Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Eigenmittelanforderungen, Angaben gemäß § 325 Abs.2 SolvV
Zur Ermittlung der angemessenen Eigenkapitaldeckung von 
Risikopositionen wenden wir den Kredit-Standardansatz 
(KSA) gemäß §§ 24 ff. SolvV an. 

Die Eigenkapitalanforderungen am Stichtag 31.12.2010 sind in 
folgender Tabelle dargestellt: 

Kreditrisiko
Eigenkapital-
anforderung 
(in Tsd. Euro)

Standardansatz / Anlagebuch

• Zentralregierungen, Regionalregierungen  ---

• Kreditinstitute 33 

• �Unternehmen (Bürgschaften über 1 Mio. Euro) 306

• �gedeckte Schuldverschreibungen von  
Kreditinstituten

24

• Unternehmen (Bürgschaften, Mengengeschäft) 2.567

• Unternehmen (Beteiligungsgarantien) 332

• sonstige Aktiva  31

• Überfällige Positionen 9

Zusammen 3.302

Risiken aus Beteiligungswerten entfällt

Marktrisiken des Handelsbuchs entfällt

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken gemäß

• Basisindikatoransatz 1.047

Total 4.349

Tabelle: „Eigenmittelanforderungen § 325 SolvV“

Die regulatorisch vorgegebenen Mindestquoten von 8 % bei 
der Gesamtkapitalkennziffer und 4 % bei der Kernkapital-
quote wurden im Berichtsjahr jederzeit eingehalten. Zum 
31.12.2010 beträgt – vorbehaltlich Beschluss über die Ergeb-
nisverwendung – die Gesamtkapitalquote 34,69 %, die Kern-
kapitalquote 27,59 %.

Anlage zum Lagebericht
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5. �Derivative Adressenausfall- und Aufrech-
nungspositionen (§ 326 SolvV)

Wir schließen entsprechend unserer Geschäfts- und Risikostra-
tegie keine Zins-, Währungs-, Aktien- oder Kreditderivate ab.

6. Allgemeine Ausweispflichten (§ 327 SolvV)

In Anlehnung an die Definition gemäß § 125 SolvV stufen wir 
Schuldner bei Eintritt bestimmter Ereignisse als „in Verzug“ 
bzw. als „notleidend“ ein. In Verzug befindet sich ein Kunde, 
sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur ver-
spätet gegenüber der Bank nachkommt, aber noch nicht als 
„ausgefallen“ gilt. Als notleidend wird ein Kunde angesehen, 
sofern er seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leis-
ten, nachhaltig nicht mehr nachkommen kann oder länger 
als 90 Tage nicht mehr nachgekommen ist.

Wir bilden für Risiken aus dem Bürgschafts- und Garantie-
geschäft Einzel- und Pauschalrückstellungen. Einzelrückstel-
lungen werden gebildet, sofern die definierten Indikatoren 
für eine signifikante Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kreditnehmers, wie z. B. Zins- und Tilgungs-
rückstände von mehr als 90 Tagen, nachhaltig negative Jah-
resergebnisse, grundsätzlich bei Einzelwertberichtigung der 
Hausbank und damit verbundene akute Ausfallrisiken des 
Kreditnehmers vorliegen. Die Höhe der Einzelrückstellung 
richtet sich nach dem Eigenobligo nach Abzug von Rückbürg-
schaften und erwarteten Sicherheitenerlösen zuzüglich von 
der Hausbank geltend gemachte rückständige Zinsen. Sie 
entspricht in der Regel dem verbleibenden Eigenrisiko unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Zinszuschlags.

Auflösungen von Einzelrückstellungen werden bei Vermin-
derung des Eigenobligos insbesondere durch Tilgungszahlun-
gen der Kreditnehmer oder bei Rückflüssen aus der Sicherhei-
tenverwertung gebucht. Des Weiteren kann eine signifikante 
Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Kredit-
nehmers zur Auflösung der Risikovorsorge führen.

Der Bürgschafts- und Garantiebestand ab 150 Tsd. Euro 
wird nach dem standardisierten VDB-Rating geratet und mit 
entsprechenden Überwachungsschlüsseln im EDV-System 

erfasst. Die Hausbanken sind darüber hinaus verpflichtet, 
uns unverzüglich Mitteilung zu machen, sofern Umstände 
bekannt werden, durch die die Bedienung des verbürgten Kre-
dits als gefährdet anzusehen ist. Gleiches gilt für Beteiligungs-
gesellschaften in Bezug auf die garantierte Beteiligung. 

Weiterhin erhalten wir im Zusammenhang mit unserem 
Provisionseinzug Informationen über das Zahlungsverhalten 
unserer Kunden. Die gewonnenen Informationen werden 
verwendet, um die Engagements einzelnen Risikoklassen 
zuzuordnen. Somit sind auch die in Verzug geratenen und 
notleidenden Engagements erkennbar. 

Neben der Einzelrisikovorsorge werden Rückstellungen 
aus Pauschalrisiken für nicht durch Einzelrückstellungen 
abgedeckte latente Ausfallrisiken gebildet. 

Das Bruttokreditvolumen setzt sich zum Stichtag 31.12.2010 
wie folgt zusammen:

Gesamtes Brutto- 
kreditvolumen 
(in Tsd. Euro)

Kredite, Zusagen & andere nicht-derivative 
außerbilanzielle Aktiva

246.346

Wertpapiere & Bankguthaben – Buchwerte 61.861

andere Bilanzaktiva 492

Tabelle: „Bruttokreditvolumen nach risikotragenden Instrumenten“ 

Kreditrisikominderungstechniken und derivative Instru-
mente bestehen nicht.

Im Bürgschafts- und Garantiegeschäft beschränken wir uns 
entsprechend unseres Gesellschaftsvertrages auf kleine und 
mittlere Unternehmen aus der Region Hessen. Wertpapier-
anlagen dürfen im Wesentlichen nur in Produkten deutscher 
und europäischer Emittenten getätigt werden, bei einem 
Rating von mindestens AA-. Vor diesem Hintergrund verzich-
ten wir auf eine Darstellung der geografischen Verteilung.
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Die Aufteilung des Bruttobürgschafts- und Garantiekreditvolumens auf die wesentlichen Wirtschaftszweige sowie der Wertpapiere 
und Bankguthaben stellen sich wie folgt dar: 

Wirtschaftszweige Kredite, Zusagen & andere nicht-derivative außerbilanzielle Aktiva (in Tsd. Euro) Wertpapiere & Bankguthaben 
– Buchwerte
  
(in Tsd. Euro)

Derivative Finanzinstrumente  
(in Tsd. Euro)

Handwerk 40.845 0 0 
Handel 47.001 0 0 
Gartenbau 5.088 0 0
Industrie 63.407 0 0
Verkehr 5.231 0 0 
Gastgewerbe 13.331 0 0 
sonstiges Gewerbe 52.072 0 0 
Freie Berufe 19.371 0 0 
öffentliche Emittenten 0 56.814 0 
gedeckte Anleihen 0 3.003 0 
Bankguthaben/Inhaber-
schuldverschreibungen

0 2.044 0 

Gesamt 246.346  61.861  0 

Tabelle: "Wirtschaftszweige nach kreditrisikotragenden Instrumenten"

Die nachfolgenden Tabellen stellen eine Bestandsgliederung der Risikovorsorge, nach wesentlichen Branchen sowie die Entwick-
lung der Risikovorsorge im abgelaufenen Geschäftsjahr dar. Bei der Ermittlung der Pauschalrückstellungen bilden die Gesamt-
bestände die Berechnungsgrundlage, weshalb die Aufteilung nach Wirtschaftszweigen nicht erfolgt. Eingänge auf abgeschriebene 
Forderungen können derzeit mit vertretbarem Aufwand nicht einzelnen Wirtschaftszweigen zugeordnet werden.

 Anfangsbestand per 
01.01.2010 (in Tsd. Euro)

Zuschreibung in der Periode  
(in Tsd. Euro)

Auflösung 
(in Tsd. Euro)

Verbrauch  
(in Tsd. Euro)

wechselkursbedingte & sonstige 
Veränderungen (in Tsd. Euro)

Endbestand per 31.12.2010  
(in Tsd. Euro)

EWB 0 0 0 0 0 0
Rückstellungen 18.322 6.112 1.942 1.438 600 20.454
PWB 882 0 34 0 0 848

Tabelle: „Entwicklung der Risikovorsorge“

Wirtschafts-
zweige

Gesamtinanspruchnahme aus notleiden-
den & in Verzug geratenen Krediten (mit 
Wertberichtigungsbedarf)   
(in Tsd. Euro)

Bestand  
EWB (in 
Tsd. Euro)

Bestand  
PWB (in 
Tsd. Euro)

Bestand  
Rückstellungen 
(in Tsd. Euro)

Nettozuführung/ 
Auflösungen von 
EWB / PWB / Rückstel-
lungen (in Tsd. Euro)

Direktab-
schreibung 
(in Tsd. Euro)

Eingänge auf 
abgeschriebene 
Forderungen  
(in Tsd. Euro)

Kredite in Verzug
(ohne Wertberich-
tigungsbedarf);  
(in Tsd. Euro)

Handwerk 8.928 0 k. A. 2.982 746 44 k. A. 0 
Handel 9.418 0 k. A. 3.206 634 44 k. A. 0 
Gartenbau 1.249 0 k. A. 365 51 6 k. A. 0 
Industrie 18.984 0 k. A. 6.129 677 0 k. A. 0 
Verkehr 2.136 0 k. A. 557 29 55 k. A. 0 
Gastgewerbe 4.349 0 k. A. 1.369 157 0 k. A. 0 
sonstiges 
Gewerbe

14.284 0 k. A. 4.579 830 50 k. A. 0 

Freie Berufe 3.215 0 k. A. 1.267 446 0 k. A. 0 

Gesamt 62.563 0 848 20.454 3.570 199 286 0

Tabelle: „Notleidende und in Verzug geratene Kredite je Wirtschaftszweig“

Anlage zum Lagebericht
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Für das latente Kreditrisiko sind Pauschalrückstellungen in Höhe 
von 848 Tsd. Euro gebildet worden. Vom sammelrückstellungsfä-
higen Bestand werden für Bürgschaften 1,5 % sowie für Garantien 
3 % berechnet. Direktabschreibungen spielen nur eine unterge-
ordnete Rolle. Eine Gliederung des Bruttokreditvolumens aus 
Bürgschaften und Garantien nach Restlaufzeiten kann aus EDV-
technischen Gründen zurzeit nicht aufbereitet werden.

7. �Adressenausfallrisiko: Offenlegung bei  
KSA-Forderungsklassen (§ 328 SolvV)

Für die Beurteilung der Bonität im Standardansatz wurden 
für die KSA-Forderungsklassen Zentralregierungen, Regio-
nalregierungen, Institute und gedeckte Anleihen externe 
Ratings der Ratingagenturen Moody´s, Fitch, Standard & 
Poor´s herangezogen. Für ein Wertpapier mit den Emitten-
ten „Bundesländer“ existiert kein Rating. Ersatzweise wird 
das schlechteste Rating der Bundesländer herangezogen. In 
der nachstehenden Tabelle sind auch Unterstrichpositionen 
(übernommene Bürgschaften und Garantien) enthalten. Die 
Gewichtungen erfolgen gemäß den Vorgaben der SolvV.

Risikogewicht in %

Gesamtsumme der ausstehenden  
Forderungsbeträge

Standardansatz (KSA)

vor Kreditrisiko-
minderung

nach Kreditrisiko-
minderung

Betrag in Tsd. Euro Betrag in Tsd. Euro
0 231.129 231.129
10 3.003 3.003
20 2.044 2.044
35 0 0
50 0 0
70 0 0
75 42.773 42.773
90 0 0
100 8.377 8.377
115 0 0
150 71 71

Gesamt 287.397 287.397

Tabelle: „Positionswerte im KSA-Ansatz vor und nach Kreditrisiko-
minderung sowie nach Risikogewichten “

Die Bürgschaftsbank Hessen nimmt derzeit keine Kreditmin-
derungstechniken in Anspruch.

8. �Weitere Offenlegungsanforderungen  
(§ 329 SolvV)

Aufgrund der Nichtanwendung des IRB-Ansatzes ergeben 
sich für uns keine weiteren Offenlegungsverpflichtungen.

9. Marktrisiko (§ 330 SolvV)

Wir betreiben Handelsgeschäfte in Form von Geldmarkt- und 
Wertpapiergeschäften. Hierbei werden freie liquide Mittel 
gemäß der von der Geschäftsführung erlassenen Anlage-
strategie in Termin- und Festgeldern und in festverzinslichen 
Wertpapieren angelegt. Die Anlagen dienen ausschließlich 
der Liquiditäts- und Ertragssteuerung.

Gemäß unserer Anlagestrategie sind Anlagen nur in Wert-
papieren des Bundes, öffentlicher Emittenten aus EU-Staaten 
und Anleihen von Kreditinstituten bestimmter Bonität mit 
Mindestrating AA- vorgesehen. Es erfolgen keine Anlagen in 
Aktien, Investmentfonds und Spezialfonds. Wir gehen weder 
Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken noch Markt-
risiken für Positionen im Handelsbuch ein. Zum Management 
der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch verweisen wir auf 
Kapitel 12.

10. Operationelles Risiko (§ 331 SolvV)

Für die Bestimmung des bankaufsichtlichen Anrechnungsbe-
trages für das operationelle Risiko wendet die Bank den Basis-
indikatorenansatz gemäß §§ 270-271 SolvV an. Zur näheren 
Erläuterung des Verfahrens verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen zum Management des operationellen Risikos. Die sich 
aus dem operationellen Risiko der Bank ergebenden Eigen-
mittelanforderungen sind in Kapitel 4 quantifiziert.
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11. Beteiligungen im Anlagebuch (§ 332 SolvV)

Die Bürgschaftsbank Hessen hält zum Stichtag 31.12.2010 nur 
unwesentliche Beteiligungen im Rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit. Im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) ist der Erinnerungswert von 1,– Euro 
abgeschrieben worden. Die Beteiligung wird mit 0 Euro 
bewertet. Die Anteile sind nicht börsennotiert. 

12. �Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch  
(§ 333 SolvV)

Wesentliche negative handelsrechtliche Ergebnisauswirkun-
gen aus Zinsänderungen können sich für die Bank aufgrund 
sinkender Zinserträge ergeben. Zinsänderungsrisiken sind 
auf Grund der vorrangig festen Refinanzierungsstruktur über 
KfW-Darlehen, Darlehen der WI-Bank und Nachrangdarlehen 
mit relativ niedrigen Zinssätzen zwischen 1,0 % und 3,0 % und 
der verfolgten Anlagestrategie – Halten von Wertpapieren bis 
zur Endfälligkeit, Laufzeiten grundsätzlich 10 Jahre, revolvie-
rend – nur in sehr beschränktem Umfang vorhanden. Das 
Zinsänderungsrisiko wird auf der Grundlage der Gewinn- und 
Verlustrechnung gesteuert. 

Zur Überwachung der Zinsänderungsrisiken werden regel-
mäßig vierteljährlich die Zins tragenden Positionen ermittelt, 
bei denen im laufenden oder im folgenden Geschäftsjahr 
Zinsänderungen eintreten können. Auf der Basis des jeweils 
aktuellen Zinsniveaus und von uns definierter Szenarien 
werden sodann die möglichen Auswirkungen auf unsere Zins-
erträge und auf Kursentwicklungen von im Bestand befindli-
chen und der Liquiditätsreserve zugeordneten Wertpapiere 
des Anlagevermögens ermittelt und daraufhin überprüft, ob 
und ggf. in welcher Höhe ein Teilwertabschreibungsbedarf 
entstehen könnte. Auf Grund der Besonderheiten in Art und 
Umfang der Geschäftstätigkeit haben Risiken aus vorzeitiger 
Kreditrückzahlung und aus dem Abzug unbefristeter Einla-
gen für uns keine Bedeutung. Bei einer Marktzinsänderung 
von +200 Basispunkten (BP) ergäbe sich auf der Grundlage 
unserer Szenariorechnung zum 31.12.2010 eine positive Jah-

resergebniswirkung von 311 Tsd. Euro. Bei einem Zinsschock 
von +300 BP stiege diese auf 413 Tsd. Euro an. Bei einer Markt-
zinsänderung von -200 BP betrüge das Verlustrisiko, hierbei 
unter Berücksichtigung einer mittleren Laufzeit unseres 
Wertpapierbestandes von fünf Jahren, 395 Tsd. Euro und bei 
einem Zinsschock von -300 BP erreichen wir ein Verlustrisiko 
in Höhe von 835 Tsd. Euro.

Unsere Refinanzierung erfolgt fast ausschließlich über 
zinsbegünstigte, festverzinsliche Darlehen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, der WI-Bank und Nachrangdarlehen. Auf-
grund der Zinsfestschreibungen bestehen keine wesentlichen 
Risiken aus Zinsänderungen der Refinanzierung. Zum Ende der 
Berichtsperiode bestanden Verbindlichkeiten aus KfW-Darle-
hen in Höhe von 19.095 Tsd. Euro, aus Darlehen der WI-Bank in 
Höhe von 4.031 Tsd. Euro und aus Nachrangdarlehen in Höhe 
von 3.860 Tsd. Euro.

Die Fälligkeitsstruktur der aufgenommenen Darlehen stellt 
sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:
Verbindlichkeiten aus KfW-, WI-Bank und Nachrang-Darlehen  
(in Tsd. Euro) mit Restlaufzeiten von

1. bis drei Monate 125

2. mehr als drei Monate bis ein Jahr 3.275

3. mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 19.857

4. mehr als fünf Jahre 3.729

Gesamt 26.986

Tabelle: „Fälligkeitsstruktur der Darlehen“

Zur weiteren Reduzierung der Risiken aus Zinsänderungen 
verfolgt die Bank eine fristenkongruente Anlage- und Re-
finanzierungsstrategie über 10 Jahre. 

13. Verbriefungen (§ 334 SolvV)

Wir führen keine Verbriefungstransaktionen i.S.d. § 334 SolvV 
durch.

Anlage zum Lagebericht
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14. �Forderungsklassen, für die der IRBA ver-
wendet wird (§ 335 SolvV)

Wir wenden den IRBA nicht an. 

15. �Kreditrisikominderung KSA / IRBA  
(§ 336 SolvV)

Die im Rahmen des Bürgschaftsgeschäfts den Hausbanken 
gestellten Sicherheiten haften quotal und gleichrangig für 
die Bürgschaftsbank und die Hausbank. Sondersicherheiten 
für nicht verbürgte Kreditteile dürfen gemäß den allgemei-
nen Bürgschaftsbedingungen nicht bestellt werden. Die Ver-
waltung und Verwertung der Sicherheiten erfolgt gemäß 
den Allgemeinen Bürgschaftsbedingungen durch die Haus-
banken. Die Bewertung der Sicherheiten regeln institutsin-
terne Richtlinien im Rahmen der Kreditsachbearbeitung. Auf 
Grund der Art und der geringen Werthaltigkeit der gestellten 
Sicherheiten verzichtet die Bürgschaftsbank Hessen auf eine 
regelmäßige Bewertung der Sicherheiten, sondern nimmt 
die Bewertung erst im Fall des drohenden Ausfalls der Bürg-
schaft vor. 
Im Wesentlichen werden die folgenden Arten von Sicherhei-
ten für Bürgschaften gestellt:
•	 Grundpfandrechte
•	 Persönliche Bürgschaften
•	 Sicherungsübereignungen
•	 (Global-)Zessionen
•	 Abgetretene oder verpfändete (Risiko-)  
	 Lebensversicherungen
Für Beteiligungsgarantien werden in der Regel keine Sicher-
heiten gestellt. Allerdings legt die Bürgschaftsbank Hessen 
wert darauf, dass bezüglich der handelnden Personen im 
Beteiligungsunternehmen eine angemessene Todesfallabsi-
cherung besteht.

Aufgrund der geschäftspolitischen Konzentration auf 
das Bundesland Hessen kommt es auch bei den berücksich-
tigungsfähigen Sicherungsinstrumenten zu einer geografi-
schen Konzentration der Sicherheiten. 

Eine Begrenzung der Risiken im operativen Neugeschäft 
erfolgt durch die Limitierung von Bürgschaften auf einen 
Höchstbetrag von 2,0 Mio. Euro sowie von Garantien auf 
einen Betrag von 1,125 Mio. Euro je Kreditnehmer. Rückbürg-
schaften bzw. -garantien des Bundes und des Landes Hessen 
sichern 65 % der übernommenen Bürgschaften und 70 % der 
Garantien; für Bürgschaften und Garantien, die im Zeitraum 
vom 06.03.2009 bis 31.12.2010 übernommen werden, betra-
gen die Rückbürgschaften bzw. -garantien des Bundes und 
des Landes Hessen 80 % der übernommenen Bürgschaften 
und 78,7 % der Garantien.

Wiesbaden, den 28. März 2011
Bürgschaftsbank Hessen GmbH

Norbert Kadau		  Michael Schwarz
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Anlage zum Lagebericht

B. Veröffentlichung der Vergütungssysteme 
und der Zusammensetzung der Vergütungen 
entsprechend § 7 InstitutsVergV

Bei der Bürgschaftsbank Hessen GmbH handelt es sich um 
kein bedeutendes Institut i.S.v. § 1 Abs. 2 InstitutsVergV, so 
dass die Voraussetzungen der §§ 5, 6 und 8 InstitutsVergV 
keine Anwendung finden.

Die Vergütung der Geschäftsführer wird durch den Auf-
sichtsrat der Bürgschaftsbank bestimmt und ist im Anstel-
lungsvertrag schriftlich festgelegt. Die Vergütung i.S.v. § 2 
Nr. 1 InstitutsVergV setzt sich aus folgenden Bestandteilen 
zusammen: Festgehalt, variable Vergütung, private Dienstwa-
gennutzung. Variable Vergütungsbestandteile werden vom 
Aufsichtsrat nach billigem Ermessen festgelegt. Die maßgeb-
lichen Parameter der variablen Vergütung sind das Ergebnis 
des Instituts, die Risikosituation, die Aufgaben und Leistun-
gen sowie die Einhaltung aufsichtlicher Bestimmungen. Die 
mehrjährige Bemessungsgrundlage der variablen Vergütung 
ist dadurch gewährleistet, dass dabei die bisherige Entwick-
lung des Instituts berücksichtigt wird.

Die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erfolgt grundsätzlich nach gleichgelagerten Kriterien unab-
hängig vom Geschäftsbereich, so dass u. a. im Hinblick auf 
die geringe Anzahl der Mitarbeiter und den Risikogehalt der 
Geschäftstätigkeit auf eine gesonderte Erläuterung nach  
§ 7 Abs. 2 1. Hs. InstitutsVergV verzichtet wird. Die Vergütung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i.S.v. § 2 Nr. 1 Instituts-
VergV wird durch die Geschäftsführung der Bürgschaftsbank 
im Arbeitsvertrag schriftlich festgelegt. Die Vergütung kann 
dabei die nachfolgenden Bestandteile ausweisen, wobei 
sich von Mitarbeiterin zu Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter zu 
Mitarbeiter je nach Einzelarbeitsvertrag Unterschiede in der 
konkreten Zusammensetzung ergeben können: Festgehalt, 
ggf. widerrufliche Leistungszulage. Variable Vergütungsbe-
standteile für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in 
folgendem Verfahren durch die Geschäftsführung festgelegt: 
Entsprechende Erträge vorausgesetzt, legt die Geschäfts-
führung einen einmaligen Gesamtbetrag für Sonderzahlun-
gen fest. Hieraus erfolgt nach billigem Ermessen durch die 

Geschäftsführung eine Aufteilung nach Abteilungen. Inner-
halb der Abteilungen erfolgt grundsätzlich eine gleichartige 
Verteilung. Davon kann abgewichen werden, wenn nach 
Anhörung des Abteilungsleiters bei einzelnen Personen für 
das vergangene Jahr eine Leistung oder ein Einsatz festge-
stellt wurde, der vom Abteilungsdurchschnitt abweicht. Die 
Festlegung der Verteilung erfolgt dabei in Abstimmung mit 
dem Betriebsobmann.

Die Bürgschaftsbank hat eine angemessene maximale 
Obergrenze für das Verhältnis zwischen fixer und variabler Ver-
gütung festgelegt, mit der eine signifikante Abhängigkeit von 
der variablen Vergütung vermieden wird. Die Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme orientiert sich damit an den in den Strate-
gien festgelegten Zielen und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass es sich bei der Bürgschaftsbank um eine Förderbank han-
delt, deren Gewinn für Förderzwecke thesauriert wird.

Der Aufsichtsrat wurde zuletzt am 14.04.2010 über die Aus-
gestaltung der Vergütungssysteme informiert. Die nächste 
turnusmäßige Information des Aufsichtsrates über die Vergü-
tungssysteme der Bank ist für den 04.04.2011 geplant.

Der Gesamtbetrag aller Vergütungen i.S.v. § 2 Nr. 1 Insti-
tutsVergV betrug im Jahr 2010 1.420.275,26 Euro. Davon ent-
fallen auf fixe Vergütungen 1.271.218,13 Euro und auf variable 
Vergütungen 149.057,13 Euro. Variable Vergütungsbestand-
teile haben 20 Mitarbeiter erhalten.
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Jahresbilanz
der Bürgschaftsbank Hessen GmbH 

zum 31. Dezember 2010

Aktivseite
Euro Euro Vorjahr  

Tsd. Euro
1. Barreserve 
	 a)	 Kassenbestand 2.165,91 3

2. Forderungen an Kreditinstitute 
	� a)	 täglich fällig 1.289.197,35 500

3. Forderungen an Kunden 95.681,5 20

4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
	 a)	� Anleihen und Schuldverschreibungen 

aa)	� von öffentlichen Emittenten 
darunter: beleihbar bei der Deutschen  
Bundesbank EUR 55.690.565,77 (i. Vj. 56.301 Tsd. Euro)

		  ab)	� von anderen Emittenten 
darunter: beleihbar bei der Deutschen  
Bundesbank EUR 6.458.240,65 (i. Vj. 6.225 Tsd. Euro)

55.690.565,77 56.301

6.458.240,65 6.225

62.148.806,42 62.526

5. Beteiligungen 0 0

6. Immaterielle Anlagewerte 39.321,61 51

7. Sachanlagen 48.834,65 61

8. �Sonstige Vermögensgegenstände 404.489,43 342

9. Rechnungsabgrenzungsposten 16.891,56 16

Summe der Aktiva 64.045.388,43 63.519
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Jahresbilanz

Passivseite
Euro Euro Vorjahr  

Tsd. Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
	 a)	 täglich fällig 
	 b)	 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

105.241,75
23.148.165,92

154
26.839

23.253.407,67 26.993

2. Sonstige Verbindlichkeiten 91.743,17 102

3. �Rückstellungen 
	 a)	 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
	 b)	 andere Rückstellungen

412.940,00
21.390.495,40

312
19.251

21.803.435,40 19.563

4. Nachrangige Verbindlichkeiten 3.860.390,00 3.860

5. Fonds für allgemeine Bankrisiken 2.500.000,00 1.000

6. Eigenkapital
	� a)	 gezeichnetes Kapital
		  aa)	 gezeichnetes Kapital
		  ab)	 eigene Anteile
	 b)	 Kapitalrücklage
	 c)	 Gewinnrücklagen
		  ca)	 satzungsmäßige Rücklagen
		  cb)	 Rücklage wegen eigener Anteile
	 d)	 Bilanzgewinn

2.401.950,00
-43.500,00

5.315.429,99
 43.500,00

2.358.450,00
4.819.032,20

5.358.929,99
0,00

2.402

4.774

4.825

0

12.536.412,19 12.001

Summe der Passiva 64.045.388,43 63.519

225.044.048,35 205.223

1.	 Eventualverbindlichkeiten
	 a)	� Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus  

Beteiligungsgarantien 
– davon gesichert durch Rückbürgschaften der  
Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen  
174.314.767,15 Euro (i. Vj. 152.526 Tsd. Euro) –
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Gewinn- und Verlustrechnung
der Bürgschaftsbank Hessen GmbH 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
Euro Euro Euro

Vorjahr 
Tsd. Euro

1. Zinserträge aus
	� a)	 Kredit- und Geldmarktgeschäften 

b)	 festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen
26.083,84

2.483.231,10
43

2.417

2.509.314,94 2.460

2. Zinsaufwendungen 425.501,57 508

2.083.813,37 1.952

3. Provisionserträge 5.952.786,97 5.332
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.072.954,11 405
5. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 
	 a)	� Personalaufwand 

aa)	� Löhne und Gehälter
		  ab)	� Soziale Abgaben und Aufwendungen  

für Altersversorgung und für Unterstützung  
darunter:  
für Altersversorgung EUR 91.145,82 (i. Vj. 97 Tsd. Euro)

	 b )	 andere Verwaltungsaufwendungen

1.471.073,64 1.385
287.657,87

1.758.731,51

281

1.666

773.228,53 759

2.531.960,04 2.425
6. �Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle  

Anlagewerte und Sachanlagen 73.569,54 100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.697,00 8
8. �Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und 

bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen  
im Kreditgeschäft 6.410.737,88 6.945

9. �Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wert- 
papieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.975.733,51 2.352

4.435.004,37 4.593

10. �Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteilen an 
verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wert-
papiere 208.559,02 242

11. �Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an  
verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen  
behandelte Wertpapiere 208.756,79 -197,77 4

12. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 
1.500.000,00 0

13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 549.521,27 325
14. Außerordentliche Aufwendungen 58.607,00 0
15. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 7 ausgewiesen 804,00 1
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 490.110,27 324

17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0
18. Entnahme aus den Gewinnrücklagen 
	� a)	 aus satzungsmäßigen Rücklagen 0,00 0
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen 
	� a)	 in satzungsmäßige Rücklagen -490.110,27 -324

20. Bilanzgewinn 0,00 0

Gewinn- und Verlustrechnung
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1. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist gemäß der 
Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.Mai 
2009 aufgestellt. Die Anwendung der geänderten Vorschriften 
erfolgte erstmals für das Geschäftsjahr 2010. Des weiteren 
wurden die einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes, 
des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung über die 
Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleis-
tungsinstitute berücksichtigt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach 
BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des 
Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht ange-
passt. Im Wesentlichen ergeben sich durch die Umstellung 
auf die neuen handelsrechtlichen Vorschriften Änderungen 
bei den Pensions- und Einzelrückstellungen durch zu berück-
sichtigende Zinseffekte.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Barreserve

Die Barreserve ist mit dem Nennwert bilanziert.

Forderungen an Kreditinstitute und an 
Kunden

Die Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sind zum 
Nominalwert ausgewiesen. 

Schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpa-
piere werden wie Anlagevermögen behandelt und sind nach 
dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Ein Jahr vor 
Endfälligkeit werden Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere nach dem strengen Niederst-
wertprinzip bewertet. 

Anhang

Sämtliche Schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere sind börsenfähig und börsennotiert.

Durch die Anwendung des gemilderten Niederstwert-
prinzips sind Abschreibungen in Höhe von 42 Tsd. Euro auf die 
zum Abschlussstichtag niedrigeren Kurswerte nicht erforder-
lich. Die Wertminderung ist voraussichtlich nicht von Dauer. 
Bei den Papieren handelt es sich um lombardfähige Anleihen 
und Pfandbriefe sowie Schuldverschreibungen des Bundes 
und der Länder oder europäischer Staaten.

Der Bestand enthält Kursreserven in Höhe von 3.025 Tsd. 
Euro. Die Buchwerte (ohne abgegrenzte Zinsen) betragen 
insgesamt 60.571 Tsd. Euro, die Marktwerte belaufen sich auf 
63.554 Tsd. Euro.  

Beteiligungen und Sonstige Vermögensgegen-
stände

Die Beteiligungen sowie die sonstigen Vermögensgegen-
stände sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren beizulegenden Wert bewertet.

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

Die immateriellen Anlagewerte und das Sachanlagevermö-
gen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 
kumulierte Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer von 3 Jahren bis 23 Jahren und werden 
nach der „Lineare AfA pro rata“ Methode vorgenommen. Die 
im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschafts-
güter wurden in einem jahresbezogenen Sammelposten 
zusammengefasst und werden über einen Zeitraum von fünf 
Jahren (20 % p.a.) abgeschrieben.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Anhang
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Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmath-
matischen Grundsätzen gemäß der Projected Unit Credit Method 
(PuC-Methode) berechnet. Dabei wurden der Einkommenstrend 
aufgrund der einzelvertraglichen Regelungen mit 0 % und der 
Rententrend mit 1,5 % jährlich berücksichtigt. Als Rechnungszins 
wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der letzten 7 Jahre 
verwendet (Bundesbankzins), der sich bei einer angenommenen 
Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Er beträgt 5,15 %. Es wurden die  
Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zu Grunde gelegt. 
Das Wahlrecht des Art. 67 Abs.1 Satz 1 EGHGB, die erforderliche 
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen auf maximal 15 Jahre 
zu verteilen, wird nicht ausgeübt. Im Geschäftsjahr wurde die voll-
ständige Zuführung vorgenommen.

Nach den durch BilMoG geänderten Vorschriften des § 253 
Abs. 2 HGB haben wir im Jahresabschluss auf den 31.12.2010 erst-
malig Rückstellungen abgezinst. Einzelrückstellungen für dro-
hende Inanspruchnahmen aus übernommenen Bürgschaften 
und Garantien werden mit einem Zinssatz von 4,07 % p. a. abge-
zinst. Der Abzinsungsbetrag beläuft sich auf 600 Tsd. Euro. Ergab 
sich aus der Neubewertung zum 01.01.2010 eine Auflösung der 
Einzelrückstellung, so wurde gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB 
der Rückstellungsbetrag beibehalten.

Für akut vom Ausfall bedrohte Einzel-Bürgschaften und 
-Garantien sind ausreichend Rückstellungen gebildet (17.654 Tsd. 
Euro). Hierbei sind Zinsen, die bei den Bürgschaftsnehmern (Kre-
ditinstitute) auflaufen können und begrenzt von uns mitverbürgt 
sind sowie der beschriebene Abzinsungsbetrag berücksichtigt.

Für das latente Kreditrisiko sind Pauschalrückstellungen in 
Höhe von 848 Tsd. Euro gebildet worden. Vom sammelrückstel-
lungsfähigen Bestand werden unverändert für Bürgschaften  
1,5 % sowie für Garantien 3 % berechnet.

Darüber hinaus sind pauschalisierte Einzelrückstellungen für 
latente Risiken aus dem Bürgschaftsgeschäft in Höhe von 2.800 
Tsd. Euro (i.Vj. 2.000 Tsd. Euro) gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit 89 Tsd. Euro in 
Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie haben eine Lauf-
zeit von unter einem Jahr. 

Eigenkapital

Die im Vorjahr unter den Aktivposten ausgewiesenen eigenen 
Anteile wurden in der Bilanz zum 31.12.2010 entsprechend der 
durch das BilMoG geänderten Vorschriften des § 272 Abs. 1a 
HGB offen vom Posten „Gezeichnetes Kapital“ abgesetzt.

Eventualverbindlichkeiten

Die Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Beteili-
gungsgarantien wurden in Höhe der valutierenden Beträge 
zuzüglich einer Pauschale für Zinsen und Kosten (3 % bei Bürg-
schaften; 10 % bei Beteiligungsgarantien, soweit bis 1.7.2005 
übernommen) und abzüglich der gebildeten Rückstellungen 
im Kreditgeschäft bewertet. 

 3. �Erläuterungen zur Bilanz, zu den Bilanz-
vermerken und zur Gewinn- und Verlust-
rechnung

Aufgliederung nach Restlaufzeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gliedern sich gemäß 
§ 9 RechKredV wie folgt auf:

Die Forderungen an Kreditinstitute (Aktivposten Nr. 2a) 
sind täglich fällig. Die Forderungen an Kunden (Aktivposten 
Nr. 3) haben eine Restlaufzeit bis zu drei Monaten. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 
vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist (Passivposten 1. b) 
gliedern sich wie folgt auf:
in Tsd. Euro 2010 2009

bis drei Monate 125 125

mehr als drei Monate bis ein Jahr 3.275 3.433

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 16.000 18.056

mehr als fünf Jahre   3.726 5.202

Zwischensumme 23.126 26.816

anteilige Zinsen 22 23

Gesamt 23.148 26.839
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Anlagevermögen

Der Bestand an immateriellen Anlagewerten, Sachanlagen, 
Beteiligungen und Wertpapieren des Anlagevermögens ent-
wickelte sich gemäß der tabellarischen Darstellung.

Für die Immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen 
waren im Geschäftsjahr 2010 Investitionen von 50 Tsd. Euro 
(i.Vj. 32 Tsd. Euro) und Abschreibungen von 74 Tsd. Euro (i.Vj. 100 
Tsd. Euro) zu verzeichnen. Die Zu- und Abgänge des Geschäfts-
jahres 2010 betreffen vornehmlich EDV-Systeme. 

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens verzeichnen 
wir durch Zukauf einen Zugang von 11.094 Tsd. Euro (nominal 
11.000 Tsd. Euro) sowie durch Fälligkeiten und Teilverkäufen 
einen Abgang von nominal 11.200 Tsd. Euro. Die Wertpapiere 
sind dem Anlagevermögen zugeordnet und werden grund-
sätzlich nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewer-
tet. Der Ausweis enthält auch börsennotierte festverzinsliche 
Wertpapiere, die wie Anlagevermögen behandelt werden, 
jedoch nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet sind. 
Dabei handelt es sich um Wertpapiere in Höhe von nominal 
4.500 Tsd. Euro (Buchwert: 4.500 Tsd. Euro), die im Geschäfts-
jahr 2011 fällig werden.

Forderungen an Gesellschafter

In den Forderungen an Kreditinstitute sind Forderungen an Gesell-
schafter in Höhe von 393.141,09 Euro (i.Vj. 26 Tsd. Euro) enthalten.

Anlagespiegel Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen und Wertberichtigungen Buchwerte Buchwerte

01.01.2010 Zugänge Abgänge 31.12.2010 01.01.2010 Zugänge Abgänge 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009

Immaterielle Anlagewerte 390.476,03 31.433,00 0,00 421.909,03 339.691,54 42.895,88 0,00 382.587,42 39.321,61 50.784,49

Sachanlagen 303.408,30 18.580,11 11.006,58 310.981,83 242.480,10 30.673,66 11.006,58 262.147,18 48.834,65 60.928,20

Beteiligungen 10.274,16 0,00 0,00 10.274,16 10.273,16 1,00 0,00 10.274,16 0,00 1,00

Wertpapiere des Anlagev.*) 61.916.225,00 11.094.040,00 11.466.350,00 61.543.915,00 990.089,26 208.558,02 225.457,79 973.189,49 60.570.725,51 60.926.135,74

Gesamt 62.620.383,49 11.144.053,11 11.477.356,58 62.287.080,02 1.582.534,06 282.128,56 236.464,37 1.628.198,25 60.658.881,77 61.037.849,43

*) ohne abgegrenzte Zinsen

Entwicklung des Anlagevermögens – in Euro –

Eigenkapital

Die Bürgschaftsbank Hessen GmbH hatte 1997 einen 
Geschäftsanteil in Höhe von 48.572,73 Euro zu einem Kauf-
preis von 0,51 Euro übernommen. Im Zuge der Euroumstel-
lung wurde der Nennwert auf 48.600,00 Euro und der Kauf-
preis auf 1,00 Euro geglättet. Ein Teilbetrag von 5.100,00 Euro 
wurde 2002 auf einen Gesellschafter übertragen. 

Aufgrund des durch BilMoG geänderten § 272 Abs. 1a HGB 
werden eigene Anteile zum Nennbetrag vom gezeichneten 
Kapital abgegrenzt. Es wurde eine Rücklage in gleicher Höhe 
des Nennbetrages in den Gewinnrücklagen gebildet. Die 
Anschaffungskosten in Höhe von 1,– Euro wurden mit den sat-
zungsmäßigen Rücklagen verrechnet. Im Vorjahr wurden die 
Anschaffungskosten der eigenen Anteile auf der Aktivseite 
unter dem Posten ‚Eigene Aktien oder Anteile’ ausgewiesen. 
Dieser Posten ist im Zuge des BilMoG entfallen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände verteilen sich auf:
in Tsd. Euro 2010 2009

Rückdeckungsversicherung 326 289

Umsatzsteuerforderungen 73 51

Übrige 5 2

Gesamt 404 342

Anhang
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Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
in Tsd. Euro 2010 2009

Vermögensverwaltungs- und  
Depotgebühren

54 48

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen

17 27

Übrige 21 26

Gesamt 92 101

Sonstige betriebliche Erträge

Diese GuV-Position beinhaltet im wesentlichen Eingänge auf 
bezahlte Bürgschaften und Garantien sowie in Höhe von 600 
Tsd. Euro den Abzinsungsbetrag bezüglich der Einzelrückstel-
lungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind als Aufwand 20 Tsd. Euro aus der Aufzinsung von 
Pensionsrückstellungen enthalten.

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie 
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditge-
schäft

Dieser Posten enthält u. a. neben Zuführungen zu Einzel-
rückstellungen im Bürgschafts- und Garantiegeschäft auch 
Zuführungen zu pauschalisierten Einzelrückstellungen für 
latente Risiken aus dem Bürgschaftsgeschäft.

 
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Betei-
ligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen 
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere

Die Abschreibung betrifft die Amortisation von über Pari 
erworbenen Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe 
von 209 Tsd. Euro. 

Ausserordentliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält eine außerordentliche Zuführung zu 
den Pensionsrückstellungen in Höhe von 59 Tsd. Euro. Der 
Betrag ergibt sich aus der Differenz der Pensionsrückstel-
lungen vor Anwendung der BilMoG zum 31.12.2009 und 
dem Eröffnungsbilanzwert bei Anwendung des BilMoG am 
01.01.2010 gemäß Artikel 67 Abs. 1 EGHGB. 

Gewinnrücklagen

Den Jahresüberschuss von 490.110,27 Euro haben wir gemäß 
§ 25 des Gesellschaftsvertrages in die satzungsmäßigen Rück-
lagen eingestellt. 

Nachrangige Verbindlichkeiten

Aus dem Kreis der Gesellschafter und vom Land Hessen 
wurden Nachrangdarlehen in Höhe von 3.860 Tsd. Euro 
bereitgestellt. Die angefallenen Zinsaufwendungen belaufen 
sich auf 47 Tsd. Euro. 
Namentlich mit einem Anteil von 10 % und mehr 		

in Tsd. Euro

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden 
(zinsfrei, davon 1.200 Tsd. Euro rückzahlbar zum 
31.12.2014 und 800 Tsd. Euro zum 30.09.2015)

2.000

Alle übrigen Gesellschafter mit einem Anteil von 
unter 10 %

1.860

Mit Ausnahme gegenüber dem „Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden“ 
werden alle nachrangigen Verbindlichkeiten mit 2,50 % p. a. 
verzinst und sind spätestens am 13.01.2016 fällig. 

Die Darlehensgeber können das Darlehen aus wichtigem 
Grund zur sofortigen Rückzahlung kündigen, insbesondere 
wenn

 a) die Darlehensnehmerin mit den Zahlungen vereinbar-
ter Zins- oder Tilgungsleistungen ganz oder teilweise trotz 
Mahnung länger als einen Monat in Verzug gerät, 
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b) die Darlehensnehmerin ihre Zahlungen einstellt, die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen 
beantragt oder ein außergerichtlicher Vergleich ange-
strebt wird,
c) die Darlehensnehmerin sonst gegen den Darlehensver-
trag verstößt. 

Die Darlehensgeber treten mit ihren Forderungen auf Rück-
zahlung des Darlehensbetrages hinter alle gegenwärtigen 
und künftigen Gläubiger der Darlehensnehmerin im Falle der 
Liquidation oder der Insolvenz zurück. 

Eventualverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Garantien verteilen 
sich auf:
in Tsd. Euro 2010 2009

Bürgschaften 200.836        180.999

Garantien   24.208            24.224

Gesamt  225.044       205.223    

Wir überprüfen jede übernommene Bürgschaft und 
Garantie einzeln an Hand vorgelegter Jahresabschlüsse oder 
mit Hilfe anderer Informationen, die wir in der Regel von den 
Hausbanken erhalten. Die Bürgschaft nehmenden Banken 
und Sparkassen sind verpflichtet, uns unverzüglich Mittei-
lung zu machen, wenn ihnen Umstände bekannt werden, 
durch die die Bedienung des verbürgten Kredits als gefährdet 
anzusehen ist. Für Engagements, bei denen wir Inanspruch-
nahmen erwarten, bilden wir in Höhe der voraussichtlichen 
Inanspruchnahme Einzelrückstellungen. Bei den nicht akut 
ausfallgefährdeten Bürgschaften und Garantien besteht 
stets auch ein latentes Risiko, aus der übernommenen Ver-
pflichtung in Anspruch genommen zu werden. Hierfür sind 
pauschalisierte Einzelrückstellungen und Pauschalwertbe-
richtigungen gebildet. Die Höhe der latenten Risiken ermit-
teln wir insbesondere mittels Ratingverfahren. Darüber 
hinaus berechnen wir Verlustrisiken entsprechend den Anfor-
derungen der MaRisk bei Worst-Case-Szenarien auf der Basis 
historischer Werte und bei Crash-Szenarien, die hypothetisch 

vorstellbar sind. Der ausgewiesene Wert von 225.044 Tsd. Euro 
beinhaltet unsere valutierenden Bürgschaften und Garantien 
einschließlich verbürgter bzw. garantierter Zinsen abzüglich 
der gebildeten Rückstellungen für das von uns als realistisch 
eingeschätzte und erwartete Szenario. Das Risiko aus valutie-
rendem Bürgschafts- und Garantiebestand reduziert sich in 
Höhe der anteiligen Rückbürgschaften bzw. Rückgarantien 
des Bundes und des Landes Hessen.

Anhang
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4. Sonstige Angaben

Organe Aufsichtsrat
Siehe Seite 22, 23
 

Geschäftsführung
Siehe Seite 23

Bezüge der Organe, Kredite an Organe

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Aufwandsentschädigungen in Höhe von insge-
samt 6.000,00 Euro. Das Unternehmen eines Mitglieds des Aufsichtsrates hat die im Jahr 
2008 bewilligte Bürgschaft in Höhe von 458 Tsd. Euro in Anspruch genommen. Der valu-
tierte Bürgschaftssaldo beträgt zum Jahresende 406 Tsd. Euro.

Mitglieder der Geschäftsführung nahmen in 2010 keine Bürgschaften, Garantien oder 
Kredite der Gesellschaft in Anspruch. In Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB wurde auf die 
Angabe der Bezüge nach § 285 Nr. 9 a und b HGB verzichtet. 

Zahl der Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2010 haben wir einschließlich 2 Geschäftsführern 22 (Vj. 21) Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen beschäftigt, davon 3 Teilzeitbeschäftigte. Im Jahresdurchschnitt lag 
die Mitarbeiterkapazität ohne Geschäftsführer bei 19 (Vj.18).

Sonstige Angaben

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar einschließ-
lich Auslagen beträgt 30 Tsd. Euro zuzüglich Umsatzsteuer und entfällt auf:

a) Abschlussprüfungsleistungen: 25 Tsd. Euro
b) andere Bestätigungsleistungen: 5 Tsd. Euro 

Wiesbaden, den 28. März 2011
Bürgschaftsbank Hessen GmbH

Norbert Kadau			   Michael Schwarz

Anhang
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bürgschaftsbank 
Hessen GmbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-schluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss der Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden, den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage der Bank. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 08. April 2011

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Theileis			   Hansen
Wirtschaftsprüfer			   Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben 
wahrgenommen und die Geschäftsführung der Bank laufend überwacht. Insgesamt fanden 
drei Aufsichtsratssitzungen statt.

Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat detailliert über die Geschäftsent-
wicklung, die strategische Ausrichtung, Fragen der Unternehmensführung und -planung, 
die Ertrags- und Risikolage. Auch grundsätzliche Themen und strukturelle Fragen wie die 
Veränderungen in der Förderlandschaft durch die Auflegung der Konjunkturprogramme sei-
tens der Bundesregierung waren Gegenstand ausführlicher Beratungen. 

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von der zum Abschluss-
prüfer bestellten Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am 
Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 
Dem Ergebnis dieser Prüfung stimmen wir zu und empfehlen der Gesellschafterversamm-
lung, den Jahresabschluss 2010 in der vorgelegten Form festzustellen.

Im Berichtsjahr legte Herr Dr. Harald Dombrowski sein Mandat im Aufsichtsrat nieder. 
Ihm gilt unser herzlicher Dank für seine langjährige Arbeit und sein Engagement zur Wei-
terentwicklung der Bank. Neu in den Aufsichtsrat wählten die Gesellschafter Herrn Rechts-
anwalt P. Ulrich Schaller.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bürgschaftsbank für ihren Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft im Berichtsjahr. Er 
dankt ausdrücklich auch allen am Bürgschaftsverfahren Beteiligten, an vorderster Stelle den 
Vertretern der Rückbürgen des Bundes und des Landes Hessen, für die gute, vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit. Durch die Rückbürgen wurden die Rahmenbedingungen 
für die Bank entscheidend verbessert.

Wiesbaden, im Mai 2011

Volker Fasbender
Vorsitzender

Bericht des Aufsichtsrates
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2010 übernommene Bürgschaften 
(einschl. BoB & Mikrokredite)

Wirtschaftszweige Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Freie Berufe 21 7.258 5.264

Gartenbau 6 1.064 775

Gastgewerbe 20 4.771 3.687

Handel 66 19.897 13.978

Handwerk 55 11.313 8.242

Industrie 37 14.289 9.912

sonstige Gewerbe 72 22.270 15.750

Verkehr 6 1.995 1.546

Summe 283 82.857 59.154

 

Finanzierungspartner Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Sparkassen 109 33.657 23.201

Genossenschaftsbanken 114 29.678 22.076

Geschäftsbanken 29 14.749 10.556

Summe 252 78.084 55.833

 

Handwerkskammern Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Kassel 15 3.259 2.334

Rhein-Main 20 3.843 2.860

Wiesbaden 20 4.211 3.048

Summe 55 11.313 8.242

 

Verbände des Gartenbaus Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Fachverband Garten-, Landschafts- u. Sportplatz-
bau Hessen-Thüringen e. V., Wiesbaden

3 366 230

Hessischer Gärtnereiverband e. V.,  
Frankfurt am Main 

3 698 545

Summe 6 1.064 775

 

Handelsbereiche Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Einzelhandel 44 12.872 9.218

Großhandel 22 7.025 4.760

Summe 66 19.897 13.978

Statistik
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Verbände des Gastgewerbes Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)

Bergstraße 2 175 140

Darmstadt 1 100 60

Frankfurt (Kreisfreie Stadt) 4 1.944 1.505

Gießen 1 100 76

Hochtaunuskreis 1 90 66

Kassel 3 870 666

Main-Kinzig-Kreis 1 260 208

Main-Taunus-Kreis 1 145 116

Marburg-Biedenkopf 1 140 112

Waldeck-Frankenberg 1 450 360

Wiesbaden (Kreisfreie Stadt) 4 497 378

Summe 20 4.771 3.687
 

Industrie- und Handelskammern Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Darmstadt 17 4.543 3.296

Frankfurt 57 16.042 11.494

Fulda 14 5.678 4.020

Gießen-Friedberg 14 5.813 3.884

Hanau 7 1.552 1.143

Kassel 41 13.278 9.358

Lahn-Dill 17 5.230 3.610

Limburg 4 2.344 1.730

Offenbach 14 6.100 4.470

Wiesbaden 16 2.642 1.868

Summe 201 63.222 44.873

 

Berufsgruppen der freien Berufe Anzahl Kredite (Tsd. Euro) Bürgschaften (Tsd. Euro)
Architekten, Ingenieure 2 450 293

Gesundheitswesen 8 2.950 2.285

Rechtsberatung 3 1.090 703

Versicherungswesen 1 30 18

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 7 2.738 1.965

Summe 21 7.258 5.264
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Zeitreihen

Gesamtbestand (Bürgschaften und Garantien)

Bewilligungen (Bürgschaften und Garantien)

Bürgschaften

Bürgschaften

Garantien

Garantien

Bürgschaften

Bürgschaften

Garantien

Garantien

BoB

BoB

197.136 198.576 196.726 210.817
29.871 30.032 28.044 24.768

2006 2007 2008 2009 2010

Volumen
(in Tsd. Euro)

Anzahl
Verträge

88

1.782

92

1.674

88

1.559

80

1.537

234.747

86

1.578

25.121

Volumen
(in Tsd. Euro)

Anzahl
Verträge

32.070

5.285

3.283
28.493

1.540

2.292
40.707 420

3.726

52.560
3.957

1.978

14

6

26
2

7

40

40 36

161 147 209 148 227

52.450
6.704

3.986

19

66

217

2006 2007 2008 2009 2010

Statistik
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Bewilligungen Existenzgründer (Bürgschaften)

Bestehende Betriebe
Existenzgründer

Bestehende Betriebe
Existenzgründer

Volumen
(in Tsd. Euro)

Anzahl
Verträge

180

122

23.101

36.053

2006 2007 2008 2009 2010

102

106

87

161

99 135 97 106

13.423 25.343 19.088 18.485

23.638

19.196

16.708

38.032
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